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1. Allgemeines 

1.1 Überblicksinformationen zum Vorhaben 

Die Gemeinde Heinsdorfergrund sieht das Gelände nördlich der Voigtsgrüner Straße im 
Ortsteil Hauptmannsgrün als wichtiges Entwicklungsgebiet zur Entwicklung der 
Wohnfunktion und möchte in Wahrnehmung ihrer gemeindlichen Planungshoheit diesen 
Standort mit dem Planungsinstrument des Bebauungsplans im Regelverfahren nach dem 
Baugesetzbuch entwickeln. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Heinsdorfergrund hat in seiner Sitzung vom 17.06.2019 den 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungplan „An der Voigtsgrüner Straße“ im Ortsteil 
Hauptmannsgrün beschlossen. 
Das Gelände wird derzeit vorwiegend als Grünland genutzt. 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes „An der Voigtsgrüner Straße“ liegt im Ortsteil 
Hauptmannsgrün der Gemeinde Heinsdorfergrund am südwestlichen Rand der Ortslage. 
 

 
Lage des Ortsteils Hauptmannsgrün (Quelle: Geoportal Vogtlandkreis) 

 

Das Plangebiet wird im Süden und Südosten durch die Voigtsgrüner Straße“ und einen 
bestehenden Wirtschaftsweg begrenzt. Südöstlich schließen sich ein Grünlandbereich und 
die Hofstellen der Ortslage von Hauptmanngrün an. Westlich des Plangebietes schließen 
sich landwirtschaftliche Nutzflächen an. Nordwestlich des Plangebietes befinden sich 
Grundstücke mit privater Erholungsnutzung.  

1.2 Vorgeschichte der Planung 

Für den Standort an der Voigtsgrüner Straße hatte die Gemeinde Heinsdorfergrund in den 
Jahren 1998 bis 2000 den Vorhaben- und Erschließungsplan „Waldblick“ aufgestellt. Diese 
Satzung wurde 2001 vom Regierungspräsidium Chemnitz mit Maßgaben, Auflagen und 
Hinweisen genehmigt.  
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Aufgrund der Nichterfüllung der Maßgaben und Auflagen hat dieser Vorhaben- und 
Erschließungsplan jedoch keine Rechtskraft erlangt. Der Gemeinderat der Gemeinde 
Heinsdorfergrund hat in seiner Sitzung am 13.05.2019 die Aufhebung des 
Satzungsbeschlusses zum Vorhaben- und Erschließungsplan „Waldblick“ beschlossen um 
den Rechtsschein zu beseitigen. 

1.3 Planungs – und baurechtliche Voraussetzungen 
Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes sind nachfolgende gesetzliche Grundlagen in der 
jeweils zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung. 
Im Folgenden werden die zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Bebauungsplanes gültigen 
Fassungen aufgeführt. 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728) geändert worden ist, neugefasst durch Bek. v. 3.11.2017 I 3634 
zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 8.8.2020 I 1728  

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), neugefasst durch 
Bekanntmachung v. 21.11.2017 I 3786  

 Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das 
zuletzt durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 
geändert worden ist  

 Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706) geändert worden ist  

 Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. 
S. 451), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 
(SächsGVBl. S. 782) geändert worden ist  

 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (SächsGVBl. S. 425) geändert worden ist. 

Gemäß § 1 BauGB wird die raumbezogene, förmliche Planung der Gemeinden als 
Bauleitplanung bezeichnet. Die Planungshoheit der Gemeinde steht dabei im Vordergrund. 
Ziel der Bauleitplanung ist die geordnete, städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes 
sowie die Beseitigung und Vermeidung städtebaulicher Missstände. 





Bebauungsplan der Gemeinde Heinsdorfergrund  „An der Voigtsgrüner Straße“ im Ortsteil Hauptmannsgrün 
Begründung   Satzung vom 01.07.21  

 

  
 7 
  
  
 

Festsetzung der Straßenverkehrsfläche und 1.2 Festsetzung der Fläche für 
Energieversorgung, ist Grundvoraussetzung, damit der Bebauungsplan hätte ausgefertigt 
und bekanntgemacht werden dürfen.  
Da die Erfüllung dieser Maßgaben nicht nachgewiesen werden kann, gilt die Genehmigung 
für die Satzung als nicht erteilt. Demzufolge konnte die formelle und materielle 
Rechtmäßigkeit des verbindlichen Bauleitplanes durch die Rechtsaufsichtsbehörde 
(Landratsamt Vogtlandkreis) nicht bestätigt werden. Es wurde festgestellt, dass daher der 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan -Vorhaben- und Erschließungsplan- Wohngebiet 
„Waldblick“ nicht in Kraft getreten ist. 
Unter dem Aspekt der Entwicklungsabsicht der Gemeinde Heinsdorfergrund, der erfolgten 
bauplanungsrechtlichen privaten und kommunalen Aktivitäten im betreffenden Plangebiet 
wurde die Aufhebung des wirkungslosen Satzungsbeschlusses zu den Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan -Vorhaben- und Erschließungsplan- Wohngebiet „Waldblick“ am Standort 
Voigtsgrüner Straße in Hauptmanngrün empfohlen. Damit erfolgte die Beseitigung des 
Rechtsscheins dieser Bauleitplanung im Jahr 2019.  
Die Gemeinde Heinsdorfergrund hielt dennoch über die Jahre an der Gebietsentwicklung 
fest. So wurde auch die entsprechende Entwicklungsfläche im erarbeiteten "Potentialcheck 
Bauplanungsrecht" der Gemeinde Heinsdorfergund 2019 aufgenommen. Der betreffende 
Bereich an der Voigtsgrüner Straße soll auf der Grundlage des ursprünglichen Zieles 
Schaffung eines Wohnungsbaustandortes, mit einem erforderlichen Planverfahren nach 
BauGB, entwickelt werden.  
Der Gemeindeverwaltung Heinsdorfergrund liegen zahlreiche konkrete Nachfragen nach 
Bauplätzen für die Errichtung von freistehenden Einfamilienhäusern und die 
Absichtserklärung des Investors, den Wohnungsbaustandort entwickeln zu wollen, vor. 
Die Gemeinde Heinsdorfergrund hat derzeit 1.973 Einwohner (Stand 30.11.2019). Die 
Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde ist, wie im gesamten ländlichen Raum des 
Freistaats Sachsen, rückläufig. Dabei ist bei steigendem Anteil der älteren 
Bevölkerungsgruppen ein Rückgang des Anteils der jüngeren Bevölkerungsgruppen zu 
verzeichnen. Aus diesem Grund möchte die Gemeinde Heinsdorfergrund insbesondere 
jüngeren, bauwilligen Familien die Möglichkeit bieten, im Ort zu bleiben. 
Die seit den 90er Jahren entwickelten Baugebiete im Gemeindegebiet sind komplett belegt.  
Unter Berücksichtigung der konkreten Bauinteressen möchte die Gemeinde 
Heinsdorfergrund langfristig Bauflächen für 20 Wohngebäude zur Deckung des 
gemeindlichen Eigenbedarfs und zur Sicherung der Daseinsfürsorge mit der vorliegenden 
Bauleitplanung bereitstellen. Zum Zeitpunkt der Abwägung der Stellungnahmen zum 3. 
Entwurf des Bebauungsplans sind bereits 50 % der Baugrundstücke veräußert.  

2.2.1 Prüfung Planungsalternativen gem. § 1a Absatz 2 BauGB 
Nutzung von Brachflächen 

Seitens der Gemeindeverwaltung Heinsdorfergrund wurde im Vorfeld der Aufstellung des 
Bebauungsplans geprüft, ob im Gemeindegebiet Brachflächen vorhanden sind, die sich für 
eine Nutzung als Wohnungsbaustandort eignen. Dies ist nicht der Fall. 
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Nutzung Gebäudeleerstand 

Hinsichtlich des Wohnungsbestandes der Gemeinde Heinsdorfergrund zeigte sich bei der 
Erhebung des Zensus 2011 das im Gemeindegebiet 59 Wohnungen leer stehen. Von diesen 
59 Wohnungen befinden sich 46 Wohnungen in Gebäuden, die vor 1948 errichtet worden 
sind. Die zur Gemeinde gehörenden Ortsteile Unterheinsdorf, Oberheinsdorf und 
Hauptmannsgrün waren bis zum 2. Weltkrieg durch eine überwiegende dorftypische 
Bebauung geprägt.  
Demzufolge liegt zumindest ein Großteil der leer stehenden Wohnungen in ehemals 
landwirtschaftlich genutzten Hofanlagen. Bei diesen Wohnungen ist außerdem von einem 
qualitativ niedrigen Ausstattungsgrad und einem schlechten Bauzustand auszugehen. 53 der 
59 leer stehenden Wohnungen befinden sich in Privatbesitz und 6 im Eigentum 
privatwirtschaftlicher Wohnungsunternehmen.  
Damit besteht für den gesamten Wohnungsleerstand keine direkte Steuerungsmöglichkeit 
seitens der Gemeinde. Weiterhin ist davon auszugehen, dass die leerstehenden Wohnungen 
nicht für eine Bildung von Wohneigentum zur Verfügung stehen, da es sich größtenteils um 
Einliegerwohnungen in Gehöften handelt. Weiterhin stimmen die Größen der leerstehenden 
Wohnungen, der bei einer Einliegerwohnung in einem Gehöft schwierig zu gestaltende 
direkte Freiraumbezug und die Qualität des Wohnumfeldes nicht mit der von jungen Familien 
nachgefragten Qualität überein. Unter den vorgenannten Voraussetzungen stellt damit der 
Leerstand an Wohnungen im Gemeindegebiet keine geeignetes Potential für die 
Eigenentwicklung dar.  
Nutzung sonstiger Nachverdichtungsmöglichkeiten 

Die Ortsteile Unterheinsdorf, Oberheinsdorf und Hauptmannsgrün sind hinsichtlich ihrer 
historischen Siedlungsstruktur als Waldhufendörfer zu charakterisieren. Die Erhaltung und 
Bewahrung der für diese Siedlungsstruktur typischen innerörtlichen Freiflächen (z.B. 
Obstgärten der Hofanlagen) ist ein wesentlicher Baustein zur Bewahrung der örtlichen 
Identität. Die Gemeinde hat sich stattdessen bereits vor längerer Zeit für die Nutzung einer 
Fläche gegenüber einer bereits bestehenden Ortserweiterung für die Errichtung von 
Eigenheimen vorzubereiten. Die im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes 
angestrebte Bebauung bildet mit der auf der gegenüberliegenden Straßenseite bereits 
vorhandenen Bebauung eine im Ortsbild klar ablesbare Siedlungserweiterung, die sich von 
der typischen Bebauung des ehemaligen Waldhufendorfes abhebt.  

2.2.2 Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft 
Das Plangebiet wird derzeit hauptsächlich als Grünland genutzt Nutzer ist der bisherige 
Flächeneigentümer des Flurstücks Nr. 603/1 der Gemarkung Hauptmannsgrün mit seinem 
auf dem angrenzenden Flurstück 36/ 2 ansässigen Landwirtschaftsbetrieb. 
Die durch den bisherigen Besitzer angestrebte Veräußerung weist darauf hin, dass der 
Verlust der Grünlandfläche für den bewirtschaftenden Betrieb kompensierbar ist. 
Die speziellen Belange des benachbarten landwirtschaftlichen Betriebes werden in der 
Planung durch das Abrücken der Plangebietsgrenze von der nördlichen Grenze des 
Flurstücks 603/1 berücksichtigt. Dieser 4 m breite Streifen ermöglicht den einfachen Zugang 
zu den vom Betrieb bewirtschafteten Flächen in der sich an das Plangebiet anschließenden 
Feldflur. 
Die allgemeinen Belange der Landwirtschaft werden in der Planung dadurch berücksichtigt, 
dass in der als Fläche für Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft festgesetzten Fläche bewusst Maßnahmen vorgesehen werden, die 
eine extensive weitere landwirtschaftliche Nutzung der Fläche (extensive Grünlandnutzung 
der Obstbaumwiese) ermöglichen. 
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2.3 Bestehende Rechtsverhältnisse  
Der im Geltungsbereich liegende Teil des Flurstück Nr. 603/1 der Gemarkung 
Hauptmannsgrün befindet sich derzeit noch in Privateigentum. Der von der Gemeinde 
Heinsdorfergrund vorgesehene Erschließungsträger verfügt über eine notarielle 
Auflassungsvormerkung für die benötigten Flächen. 
Der zum Geltungsbereich gehörende Teil des Flurstücks Nr. 740/3 der Gemarkung 
Hauptmannsgrün stellt einen Teil des Straßengrundstückes der Staatstraße S 282 dar. 
Dieses Flurstück befindet sich in Eigentum des Freistaates Sachsen. Die Plangebietsgrenze 
folgt hier dem derzeitigen befestigten Straßenrand um für die notwendige Errichtung eines 
straßenbegleitenden Gehweges rechtsklare Festsetzungen in den Bebauungsplan 
aufnehmen zu können. 

2.4 Übergeordnete Planungen 

2.4.1 Flächennutzungsplan/ Landschaftsplan 
In der Sitzung des Stadtrates vom 07.10.2019 wurde die Neuaufstellung eines 
Flächennutzungsplans für das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Stadt Reichenbach im 
Vogtland – Gemeinde Heinsdorfergrund (einschließlich Ortsteile) beschlossen.  
Im derzeit in Erarbeitung befindlichen Entwurf wird der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
als potentielle Fläche Siedlungserweiterung dargestellt. 
Im Landschaftsplan der Gemeinde Heinsdorfergrund (Satzungsbeschluss vom 19.02.01) ist 
die Fläche des räumlichen Geltungsbereiches bereits als Wohnbaufläche dargestellt. 

2.4.2 Raumordnerische Belange 
Landesentwicklungsplan 2013 

Die Gemeinde Heinsdorfergrund mit ihrem Ortsteil Hauptmannsgrün liegt östlich der im 
Landesentwicklungsplan hinsichtlich ihrer zentralörtlichen Funktion als Mittelzentrum 
eingeordneten Großen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland. Der Gemeinde 
Heinsdorfergrund selbst kommt keine zentralörtliche Funktion zu. 
Gemäß Ziel Z 2.2.1.4 ist die Festsetzung neuer Baugebiete außerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn innerhalb der 
Ortsteile nicht genügend Flächen zur Verfügung stehen. Die neuen Baugebiete sollen in 
städtebaulicher Anbindung an vorhandene im Zusammenhang bebaute Ortsteile festgesetzt 
werden. Beim vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um eine Bauleitplanung in 
direkter Anbindung an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil und innerhalb des bebauten 
Ortsteiles stehen nicht genügend Flächen zur Verfügung.  
Das Ziel Z 2.2.1.5 formuliert als Aufgabe für die Träger der Regionalplanung auf die 
Steuerung einer flächensparenden Siedlungsentwicklung durch ein regionales 
Flächenmanagement unter Einbeziehung der kommunalen Ebene hinzuwirken. Die 
vorliegende Bauleitplanung umfasst eine Fläche, die durch eine durchgehende Bebauung 
der gegenüberliegenden Straßenseite bereits baulich vorgeprägt ist und sich in Randlage 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles befindet. Das Vorhaben entspricht damit dem 
Ziel des flächensparenden Bauens. 
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Regionalplan Südwestsachsen 2008 
 

 
Auszug Karte Raumnutzung RPSWS 2008 mit Plangebiet (rote Umgrenzung, roter Pfeil) 

Im Regionalplan Südwestsachsen 2008 ist der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes in der Karte "Raumnutzung" als Nachrichtliche Übernahme zur 
Siedlungsstruktur als ein "im Rahmen von Bauleitplanverfahren seit 1990 genehmigtes bzw. 
realisiertes Vorhaben" ausgewiesen.  
Östlich des räumlichen Geltungsbereiches ist hinsichtlich der Siedlungsstruktur ein 
regionaler Grünzug und hinsichtlich der Freiraumstruktur ein Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 
und ein Vorbehaltsgebiet Arten- u. Biotopschutz ausgewiesen.  
Die Ziele dieser Ausweisungen werden durch die geplante Bebauung nicht beeinträchtigt. 
Im Textteil des Regionalplanes wird als Grundsatz G 1.1.4 formuliert, dass die Entwicklung 
der Siedlungen flächensparend erfolgen soll. Dabei sollen kompakte, nutzungsgemischte 
Siedlungsstrukturen erhalten bzw. wiederhergestellt und dabei Besonderheiten der 
Siedlungs- und Bauformen in den jeweiligen Teilräumen berücksichtigt werden.  
Durch die geplante Erweiterung der Siedlungsfläche entsprechend der bereits auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite vorhandenen Bebauung wird das Gebot einer 
flächensparenden Entwicklung beachtet. Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans 
wird sich die entstehende Bebauung an der vorhandenen Baustruktur orientieren. 
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Regionalplan Region Chemnitz - Beteiligungsentwurf 2015 

 
Auszug Karte Raumnutzung RP Region C Beteiligungsentwurf 2015 mit Plangebiet  
(rote Umgrenzung, roter Pfeil) 

Die raumordnerischen Ausweisungen im Beteiligungsentwurf des Regionalplanes Region 
Chemnitz entsprechen den Ausweisungen in der Karte Raumnutzung des Regionalplanes 
Südwestsachsen von 2008. 
Gemäß Ziel Z 1.2.7 ist die Entwicklung der Baugebiete durch die Kommunen hinsichtlich 
Größenordnung und Schwerpunktsetzung darauf zu richten, die Flächeninanspruchnahme 
im Außenbereich auf das unabdingbar notwendige Maß zu minimieren. Diesem Ziel wird 
durch die geplante kompakte Bebauung des Plangebietes in WA-Bauflächen entsprochen.  
Schutzgebiete nach Naturschutzrecht  
Im Geltungsbereich und dessen näherer Umgebung befinden sich keine Schutzgebiete nach 
Naturschutzrecht. 
Bebauungsplan „Sondergebiet Windkraft“ 
Die flächenhafte Ausweisung des Bebauungsplangebiets "Sondergebiet Windkraft"  befindet 
sich ca. 1000m  Entfernung von der östlichen Gebietsgrenze des geplanten 
Bebauungsplangebiet "An der Voigtsgrüner Straße".  
Hinsichtlich des Abstandes zur Windenergieanlage wird auf die geltende Gesetzeslage 
verwiesen. Die Abstandsempfehlung des SMI vom 12.07.2013 hat keinen bindenden 
Charakter. 
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Bestandteil der öffentlichen Auslegung des Entwurfes 2015 des Regionalplanes Region 
Chemnitz mit Umweltbericht im Jahr 2016 war auch der Entwurf des Regionalen 
Windenergiekonzeptes (RWEK). Die Anzahl der Stellungnahmen sowie die enthaltenen 
Hinweise ermöglichten bislang keine abschließende Abwägung. Der Bund beabsichtigte 
einen pauschalen Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung und ein Verbot im 
Wald festzulegen. Diese Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf das RWEK. Die 
Weiterführung des Verfahrens war/ist daher nicht zielführend. Der beabsichtigte Abstand von 
1.000 m von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung würde die Gebiete für Windenergie 
aus dem RWEK teilweise oder vollständig untersagen. 
Die Verbandsversammlung hat aufgrund dieser Sachlage am 17.12.2019 den Beschluss 
gefasst, die Festlegungen zur Windenergienutzung vom Verfahren zur Aufstellung des 
Regionalplanes Region Chemnitz abzukoppeln. Der zukünftige Regionalplan Region 
Chemnitz wird somit vorerst keine Festlegungen für Windenergienutzung enthalten. 
Die Erarbeitung eines neuen RWEK ist erst sinnvoll, wenn durch Bund und Land die 
gesetzlichen Regelungen für einen Mindestabstand für Windenergieanlagen zur 
Wohnbebauung bzw. zum Verbot der Errichtung von Windenergieanlagen im Wald getroffen 
sind. 
Ein Ausschlusskriterium ist unter anderem entsprechend Satzungsbeschluss des 
Regionalplanes Südwestsachsen vom 14.12.2000 der 500 m Abstand zu Siedlungsflächen 
mit Wohn- und Erholungsfunktion. 
Der Siedlungsabstand von 750 m stammt aus dem Windenergiekonzept 2015 welches 
keinerlei Rechtsverbindlichkeit besitzt. 
Die vorgesehene 1000 m Abstandsregelung zur Wohnbebauung bildet derzeit keine 
Rechtsverbindlichkeit. Die vorgesehene Novellierung des BauGB muss noch veröffentlicht 
werden. Weitere politische Beschlüsse und Vereinbarungen über die 1000 m Abstandsregel 
besitzen ebenfalls keine Rechtsverbindlichkeit sondern stellen lediglich politische 
Willensbekundung dar. 
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2.5 Bestand innerhalb und außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 

2.5.1 Erschließungssituation 
Im Rahmen der Vorbereitung der Planung wurden die zuständigen Ver- und 
Entsorgungsunternehmen durch die Gemeinde beteiligt. Diese erteilten ihre grundsätzliche 
Zustimmung zum Standort. 
Anschlusspunkte für die  stadttechnische Ver- und Entsorgung befinden sich in der 
Voigtsgrüner Straße.  

2.5.2 Grundbesitzverhältnisse/ Flächenverfügbarkeit 
Die Verfügbarkeit der Flächen ist gewährleistet. 

2.5.3 Vorhandene Nutzung  
Das Plangebiet wird derzeit hauptsächlich als Grünland genutzt. Entlang der Voigtsgrüner 
Straße (S 282) verläuft eine Rasenmulde mit Schachteinläufen und eine Böschung.  
Die S 282 verfügt über eine eigene Entwässerungsanlage. Diese besteht an der nördlichen 
Seite aus einer Mulde mit Einlauf- und Kontrollschächten sowie einer Sammelleitung als 
Mehrzweckrohr. Die Mulde verhindert den Ablauf von Oberflächenwasser auf die Straße aus 
dem sich nach Norden anschließenden unbefestigten Gelände. Die S 282 selbst weist eine 
Querneigung nach Süden auf. An der Bordrinne und über Straßeneinläufe wird das 
Oberflächenwasser der Straße gefasst und dem Mehrzweckrohr zugeführt. Das 
Entwässerungssystem der Straße entspricht den Mindestanforderungen und weist nach 
Aussage des Straßenbaulastträgers keine Reserven auf. 

 
Luftbild (2016) des Plangebietes (Quelle: Geoportal Vogtlandkreis) 
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2.5.4 Baugrundsituation  
Dem Investor liegt ein Geotechnischer Bericht zur Versickerungsfähigkeit des Untergrundes 
des Baugrundbüro Dr. Halbbauer + Dressel, Zwickau, vom 14.12.2000 vor. Dieser Bericht 
wurde im Rahmen der Planung des Vorhaben- und Erschließungsplanes „Waldblick“ 
gefertigt. 
Der Bericht geht davon aus, dass der unter der Mutterbodenschicht  anstehende Hangschutt 
prinzipiell für eine Versickerung von Regenwasser geeignet ist. 
Durch den Investor wurde ein weiteres Baugrundgutachten für das Gebiet beauftragt. Dazu 
wurden durch das Baugrundbüro Dr. Mathias Mokosch, Nossen, am 05.09.19 
Baugrunderkundungen durchgeführt. Das Gutachten vom 04.10.2019 kommt in der 
Zusammenfassung zu folgenden Aussagen: 
„Geologie des Gründungsbereiches:  
Phyllitische Tonschiefer der Phycodenschiefer-Formation, tieferes Ordovizium, 
kiesig-sandig, schwach schluffig/ tonig 
Baugrundschichten: 
Schicht 1: 0,00-0,20 m Mutterboden OU, SU* 
Schicht 2: 0,20-0,55 m Mittelsand, kiesig, schwach schluffig SU, SW 
Schicht 3: 0,55-2,30 m Mittelkies bis Grobkies, sandig, schwach tonig GT 
Schicht 4 ab 2,30 m Blockschutt, bis Fels, entfestigt GW, Fels 
Für Schicht 3 bei 0,5 m:    Für Schicht 3 / 4 bei > 2,0 m: 
Ks=38MN/m3 bei b=1,0 m    KS=44MN/m3 bei b=1,0m 
ı=180 kN/ml      ı =370 kN/m2 
Bodenklassen: 
Schicht 1: 1      Schicht 2: 3-4 
Schicht 3: 3-4      Schicht 4 5-6 
Grundwassersituation: 
Grundwasser im Festgestein, aufstauendes Sickerwasser niederschlagsabhängig 
in Schichten 2, 3 möglich 
Gründung / Erdbau: 
Nicht unterkellert: Tragende Bodenplatte mit Frostschürzen bis 1,0 m, oder 
Streifenfundamente h = 1,0 m, Tragschicht 25-30 cm 
Unterkellert: Fundamentplatten bei > 2,0 m auf Schicht 3 / 4, Abdichtung nach 
DIN 18195-6 gegen aufstauendes Sickerwasser 
Versickerung von Oberflächenwasser: 
Flaches horizontales Bauwerk bei 0,8-1,5 m in Schicht 3“ 
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2.5.5 Fotos Plangebiet 
 

 
Blick von Nordosten über den östlichen Teil des Geltungsbereiches (Ausgleichsfläche) 

 
Blick von Osten über den Geltungsbereich 
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Blick auf das westliche Ende des Geltungsbereiches 

 
Blick von Westen über den Geltungsbereich 
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2.6 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

2.6.1 Nutzungskonzept  
Auf den als Allgemeines Wohngebiet festgesetzten Flächen sollen vorzugsweise 
freistehende Einfamilienhäuser errichtet werden. Der städtebauliche Gestaltungsplan geht 
von der Errichtung von 20 freistehenden Einfamilienhäusern aus. 
Die verkehrstechnische und stadttechnische Erschließung soll über eine von der 
Voigtsgrüner Straße abzweigende Erschließungsstraße - Planstraße A - die bis ca. zur Mitte 
des Plangebietes ansteigt und in eine dort parallel zur Plangebietsgrenze verlaufenden 
Erschließungsstraße - Planstraße B - mündet.  
Von dieser aus werden die Baugrundstücke der als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen 
Bereiche erschlossen. Die Erschließung des westlich gelegenen Grundstücksteils erfolgt 
über einen kurzen Privatweg ebenfalls von der Planstraße B aus. 
Die Allgemeinen Wohngebiete WA 4 und WA 5 werden direkt von der Voigtsgrüner Straße 
aus erschlossen. 

2.6.2 Prüfung alternativer Nutzungs- u. Gestaltungskonzepte  
Folgende alternative Nutzungskonzepte zu der im Bebauungsplan umgesetzten Lösung 
wurden während der Phase des städtebaulichen Entwurfes geprüft und wegen der dabei 
erkannten Probleme nicht weiter verfolgt: 
Geprüfte Alternativen hinsichtlich Bebauungskonzept/ Grundstücksbildung 
Einzelhausbebauung entlang der Voigtsgrüner Straße 

Die Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern entlang der Voigtsgrüner Straße war 
bereits beim Vorhaben- und Erschließungsplan „Waldblick“ in den Jahren 1998 bis 2000 
verfolgt worden. Durch die Breite des für die Bebauung vorgesehenen Flurstückes 603/1 von 
70 m entstehen bei dieser Bauweise Grundstücke von ca. 2000 m². Die Vermarktung 
derartiger Grundstücksgrößen ist schwierig. Die Herauslösung eines schmaleren Streifens 
aus dem Flurstück 603/1 wurde vom damaligen Grundstückseigentümer abgelehnt. Bereits 
bei der Aufstellung der Satzung „Waldblick“ gab es erhebliche Widerstände seitens des 
Straßenbaulastträgers wegen der hohen Zahl an Grundstückszufahrten, insbesondere im 
schlecht einsehbaren Straßenabschnitt westlichen Teil des Plangebietes.  
Reihen- o. Doppelhausbebauung entlang der Voigtsgrüner Straße 

Durch die Breite des für die Bebauung vorgesehenen Flurstückes 603/1 von 70 m entstehen 
bei einer Bebauung mit Reihenhäusern Grundstücke von ca. 10 m Breite und ca. 70 m 
Länge. Derartig geschnittene Grundstücke sind nicht zu vermarkten. Bei einer Bebauung mit 
Doppelhäusern würde sich die Anzahl der erforderlichen Grundstückszufahrten verdoppeln. 
Reihen- o. Doppelhausbebauung entlang der Voigtsgrüner Straße und an einer umlaufenden 
Einbahnstraße durch das Gebiet 

Diese städtebauliche Lösung wurde wegen der bereits beschriebenen Probleme mit den 
Grundstückszufahrten an der Voigtsgrüner Straße und der insgesamt entstehenden sehr 
hohen Bebauungsdichte. Die entstehende Bebauungsdichte würde in keiner Weise dem 
dörflichen Umfeld entsprechen. 



Bebauungsplan der Gemeinde Heinsdorfergrund  „An der Voigtsgrüner Straße“ im Ortsteil Hauptmannsgrün 
Begründung   Satzung vom 01.07.21  

 

  
 18 
  
  
 

Geprüfte Altenativen zur Verkehrstechnische Erschließung 
Erschließung durch eine umlaufende Einbahnstraße  

Um die Versiegelung durch die Neuanlage von Straßenverkehrsflächen so gering wie 
möglich halten zu können, wurde die verkehrstechnische Erschließung des Gebietes durch 
eine von parallel zur Voigtgrüner Straße verlaufende Einbahnstraße mit Aufbindung auf die 
Voigtsgrüner Straße jeweils im westlichen und östlichen Teil des Plangebietes geprüft. Bei 
der durchgeführten verkehrstechnischen Vorplanung wurde festgestellt, dass die Aufbindung 
im westlichen Teil des Plangebietes eine Längsneigung von ca. 20 % und die Aufbindung im 
östlichen Teil des Plangebietes von ca. 27 % aufweisen würde. Diese Längsneigungen 
lassen ein sicheres Befahren, insbesondere bei Schnee und Frost nicht zu.  
Geprüfte Maßnahmen zur Verringerung der Bodenversiegelung/ Erhalt der Bodenfunktionen 
Einordnung von öffentlichen Stellplätzen  

Auf die Einordnung öffentlicher Stellplätze im Bereich der Erschließungsstraße wurde 
verzichtet, um die Versiegelung durch die Neuanlage von Straßenverkehrsflächen so gering 
wie möglich halten zu können. 
Festsetzung einer wasserdurchlässigen Befestigung der Erschließungsstraße 

Die Festsetzung einer Befestigung der Erschließungsstraße mit sickeraktiven 
Pflasterbelägen wurde geprüft. Von einer Festsetzung wurde abgesehen, da ein derartiger 
Pflasterbelag im Bereich der Planstraße A aufgrund der dort vorhandenen Längsneigung nur 
begrenzt wirksam wäre. Stattdessen wurde auf eine Versickerung des Regenwassers in 
Mulden orientiert. 
Festsetzung Dachbegrünung 

Die Festsetzung einer Dachbegrünung wurde insbesondere hinsichtlich der positiven 
Auswirkungen hinsichtlich der Zwischenspeicherung von Regenwasser geprüft. Zur 
städtebaulichen Einfügung der geplanten Bebauung in das dörfliche Umfeld wurde die 
Dachneigung  auf 25° – 45° festgesetzt. Dachbegrünungen sind in der Regel für 
Dachneigungen von 0° - 30° geeignet. Für Dachneigungen > 30° sind technische 
Maßnahmen erforderlich, die eine Abgleiten des Substrates verhindern. Allgemein ist 
festzustellen, dass Dachbegrünungen durch die zu berücksichtigende höhere Auflast zu 
einer Erhöhung der Baukosten führen. Aus den vorgenannten Gründen hatte sich die 
Gemeinde Heinsdorfergrund entschieden, auf die Festsetzung von Dachbegrünungen zu 
verzichten. Stattdessen wurde die Festsetzung, dass das auf den Flächen der privaten 
Baugrundstücke anfallende Regenwasser auf den Baugrundstücken zurückzuhalten und zu 
versickern ist, in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Im Rahmen der Umsetzung der Festlegungen der Beratung am 22.01.2021 mit dem SG 
Abfallrecht/ Bodenschutz, siehe Ergebnisprotokoll vom 26./27.01.21, sowie der Ausarbeitung 
der Maßnahmen durch das Planungsbüro Thomas Lantzsch vom 27.01.21 und der 
Stellungnahme des Sachgebiets Abfallrecht/Bodenschutz vom 03.03.21 werden folgende 
Minderungs/-Ausgleichsmaßnahmen in den 3. Bebauungsplanentwurf eingearbeitet: 

 Festsetzung extensive Dachbegrünung auf den Dachflächen Wohngebäude mit 
Dachneigung kleiner gleich 30° 

 Festsetzung extensive Dachbegrünung auf allen Dachflächen von Garagen und 
Carports sowie privaten Nebenanlagen 
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2.6.3 Erschließungskonzept 
Trinkwasserversorgung 
Die Trinkwasserversorgung der Baugrundstücke soll über eine in der geplanten 
Erschließungsstraße verlegte Leitung erfolgen, die an die Trinkwasserleitung in der 
Voigtsgrüner Straße angeschlossen werden soll. Die das Plangebiet querende Leitung zum 
Hochbehälter muss in Teilabschnitten umverlegt werden. Hierfür wurden die mit einem 
Leitungsrecht zu belastenden Flächen im Bebauungsplan festgesetzt. Die 
Erschließungsplanung Trinkwasserversorgung wurde mit dem Zweckverband Wasser/ 
Abwasser Vogtland durch den Investor bereits abgestimmt. 
Löschwasserversorgung 
Gemäß der erfolgten Abstimmung mit dem Zweckverband Wasser/ Abwasser Vogtland kann 
die Grundversorgung des Gebietes gemäß W 405 mit 48 m/ h über den Zeitraum von 2 
Stunden über den an der Voigtsgrüner Straße befindlichen Hydranten gewährleistet werden. 
Schmutzwasserableitung 
Die Ableitung des häuslichen Schmutzwassers der an der Planstraße B liegenden Baufelder 
der Allgemeinen Wohngebiete soll über eine in der Planstraße B verlegte Freispiegelleitung 
in Richtung Plangebietsgrenze und entlang der westlichen Plangebietsgrenze zum 
Bestandsschacht 7007S00121 des Zweckverband Wasser/ Abwasser Vogtland erfolgen. 
Hierfür wurden die mit einem Leitungsrecht zu belastenden Flächen im Privatweg B und im 
Baufeld WA festgesetzt. Die Ableitung des Schmutzwassers aus den Baufeldern WA 4 und 
WA 5 soll über Hebeanlagen in den Freispiegelkanal in der Planstraße B erfolgen. Die 
Erschließungsplanung Trinkwasserversorgung wurde mit dem Zweckverband Wasser/ 
Abwasser Vogtland durch den Erschließungsträger abgestimmt. 
Regenwasser 
Die direkte Ableitung von Regenwasser zu einem Vorfluter ist nicht vorgesehen. Das auf den 
einzelnen Baugrundstücken anfallende Regenwasser ist auf den Baugrundstücken zu 
versickern. Das auf der Planstraße B anfallende Oberflächenwasser soll in einer am 
nördlichen Straßenrand anzuordnenden Versickerungsmulde versickert werden. Das auf der 
Planstraße A und dem die S 282 begleitenden Gehweg anfallende Oberflächenwasser soll in 
einer nördlich des Fußweges angeordneten Versickerungsmulde bzw. in einer Mulden-
Rigolenversickerung versickert werden. Für die Ableitung der Notüberläufe soll der 
vorhandenen Straßenentwässerungskanal der S 282 mitbenutzt werden. Dieser soll in einem 
Teilabschnitt in einer größeren Dimension ausgebaut werden. 
Elektroenergie 
Die Versorgung des Gebietes mit Elektroenergie ist laut Aussage des Versorgers Mitnetz 
über eine von der Hauptstraße heranzuführende Mittelspannungstrasse möglich. Für die 
Errichtung einer Trafostation wurde im Bebauungsplan eine entsprechende Fläche für 
Versorgungsanlagen Zweckbestimmung Elektroenergieversorgung eingeordnet. Die 
Verlegung der Niederspannungstrassen im Gebiet erfolgt in den Erschließungsstraßen. 
Telekommunikation 
Die Verlegung der Trassen im Gebiet erfolgt in den Erschließungsstraßen im Zuge der 
Erschließungsmaßnahmen. 
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2.6.4 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 
ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
Die Art der baulichen Nutzung wurde in Abstimmung auf die Planungsziele gemäß § 9 Abs.1 
Nr.1 BauGB als Allgemeines Wohngebiet (WA 1 – WA 8) nach § 4 BauNVO festgesetzt. 
Allgemeine Wohngebiete (WA) - Definition entsprechend §4 BauNVO: 

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 
(2) Zulässig sind: 

1. Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke. 
(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3. Anlagen für Verwaltungen, 
4. Gartenbaubetriebe, 
5. Tankstellen.  

Gemäß §1 Abs. 5 BauNVO können bestimmte nach dem Nutzungskatalog allgemein 
zulässige Nutzungen als unzulässig oder als nur ausnahmsweise zulässig festgesetzt 
werden. Nach §1 Abs. 6 BauNVO können gemäß Nutzungskatalog ausnahmsweise 
zulässige Nutzungen für unzulässig oder auch für allgemein zulässig erklärt werden. 
Bedingung ist in beiden Fällen, dass die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets 
gewahrt bleibt und dass eine städtebauliche Begründung für die Abweichungen gegeben 
werden kann. 

 
Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 
 
(1) Unzulässigkeit von allgemein zulässigen Nutzungen innerhalb der Allgemeinen 

Wohngebiete WA 1 - WA 8: 
  - Schank- und Speisewirtschaften 
  - nicht störende Handwerksbetriebe 
  - Anlagen für kulturelle und sportliche Zwecke 
  - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
 werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind 
 daher unzulässig. 

 Die städtebaulichen Gründe für diese Festsetzungen sind im Einzelnen: 
 die allgemein zulässigen Nutzungen - Schank und Speisewirtschaften -  und - nicht 

störende Handwerksbetriebe - wurden ausgeschlossen, da  die zu erwartenden 
verkehrsbedingten Emissionen dem Charakter des Gebietes entgegenstehen 
würden. 

 die allgemein zulässigen Nutzungen - Anlagen für kulturelle und sportliche Zwecke - 
und - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke - wurden ausgeschlossen, da in der Gemeinde an anderen, städtebaulich 
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geeigneteren Standorten bereits ausreichende Flächen und Einrichtungen zur 
Verfügung stehen. 

 
(3) Unzulässigkeit ausnahmsweise zulässiger Nutzungen innerhalb der Allgemeinen  
 Wohngebiete WA 1 - WA 8: 
  -  Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
  -  sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
  -  Anlagen für Verwaltungen 
  -  Gartenbaubetriebe 
  -  Tankstellen 
 werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes  
 und sind daher unzulässig 

Die städtebaulichen Gründe für diese Festsetzungen sind im Einzelnen: 
 die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen - Betriebe des Beherbergungsgewerbes -  

und - Tankstellen - wurden ausgeschlossen, da  die zu erwartenden 
verkehrsbedingten Emissionen dem Charakter des Gebietes entgegenstehen würden 

 die ausnahmsweise zulässige Nutzung – Anlagen für Verwaltungen – , – sonstige 
nicht störende Gewerbebetriebe – und – Gartenbaubetriebe – wurden 
ausgeschlossen, da in der Gemeinde an anderen, städtebaulich geeigneteren 
Standorten bereits ausreichende Flächen und Einrichtungen zur Verfügung stehen. 

 
MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
Im Bebauungsplan kann das Maß der baulichen Nutzung bestimmt werden durch 
Festsetzung der Grundflächenzahl oder der Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen, 
der Geschossflächenzahl oder der Größe der Geschossfläche, der Baumassenzahl oder der 
Baumasse, der Zahl der Vollgeschosse, der Höhe baulicher Anlagen (§16 (2) BauNVO). 
Bei Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan ist festzusetzen:  
1. stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen, 
2. die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen, wenn ohne ihre Festsetzung 
öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden 
können (§16 (3) BauNVO). 
Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 
 
(1)  In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 - WA 8 ist die höchstzulässige 

Grundflächenzahl nach § 19 BauNVO mit 0,4 festgesetzt. 

(2)  In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 - WA 8 ist die höchstzulässige Geschoss-
 flächenzahl nach § 19 BauNVO mit 0,8 festgesetzt. 

(3)  In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 - WA 8 ist die höchstzulässige Anzahl der 
Vollgeschosse nach § 20 BauNVO mit 2 festgesetzt. 

(4)  In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 - WA 5 und WA 7 - WA 8 ist als unterer 
Bezugspunkt für die Festsetzung der höchstzulässigen Firsthöhen die mittlere Höhe der 
Fahrbahnoberkante, der dem jeweiligen Baugrundstück zugeordneten Verkehrsfläche 
festgesetzt. 

(5) Im Allgemeinen Wohngebiet WA ist die höchstzulässige Firsthöhe mit 429,00 m ü. NHN 
festgesetzt. 
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(6) Als Bezugssystem für alle Höhenfestsetzungen innerhalb der Baugebiete ist Normal-
Höhenull (m ü. NHN) im amtlichen Deutschen Höhenreferenzsystem (DHRS) festgesetzt.  

Die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 und der Geschossflächenzahl von 0,8 in den 
Allgemeinen Wohngebieten entsprechen den Obergrenzen für Allgemeine Wohngebiete 
nach § 17 Abs. 1 BauNVO. Die örtlichen Gegebenheiten, die Größe der zeichnerisch 
festgesetzten Baufenster rechtfertigen die Ausschöpfung bis zur zulässigen Obergrenze. 
Eine Einschränkung wäre nicht im Sinne einer effektiven Auslastung der Bauflächen und 
Erschließungsanlagen. 
Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche des Baugrundstücks maß-
gebend, die im Bauland und hinter der im Bebauungsplan festgesetzten Straßen-
begrenzungslinie liegt. Gemäß § 19 (4) BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die 
Grundflächen von Garagen, Stellplätzen, Zufahrten und Nebenanlagen (z.B. 
Versorgungsanlagen) im Sinne §14 BauNVO mitzurechnen. 
Die getroffenen Festsetzungen entsprechen den standörtlichen Bedingungen im Umfeld 
sowie den Vorgaben durch die vorhandene Umgebungsbebauung. Überhöhende 
planbedingte Wirkungen sind im Nahbereich bzw. der maßgeblichen Umgebung 
ausgeschlossen.  
 
BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 
Die überbaubaren Grundstücksflächen können durch die Festsetzung von Baulinien, 
Baugrenzen oder Bebauungstiefen gemäß § 23 BauNVO bestimmt werden. Ist eine 
Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese nicht überschreiten. Ein 
Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden (§23 
BauNVO). 
Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 
 
(1)  In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 - WA 8 sind Einzel- und Doppelhäuser in offener 

Bauweise (§ 22 (2) BauNVO zulässig. 

(2)  Garagen und Carports (§ 12 BauNVO) sowie private Nebenanlagen (§ 14 (1) BauNVO) 
sind in den Allgemeinen Wohngebiete WA 1-WA 8 inner- und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche in einem Abstand von mindestens 6,0 m hinter der 
Straßenbegrenzungslinie zulässig. 

(3)  Private Stellplätze nach § 12 BauNVO sind in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 - 
WA 8 auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

(4)  Nebenanlagen nach § 14 Abs, 2 BauNVO, die der Versorgung der Baugebiete mit 
Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser, der Kraft-Wärme-Kopplung sowie zur Ableitung von 
Abwasser dienen sind in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 - WA 8 auch außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen als Ausnahme zulässig. 

Die Baugrenzen wurden in Abstimmung auf die beabsichtigte Plankonzeption für das 
Wohngebiet sowie die infolge der erforderlichen Erschließungs- und Versorgungsanlagen zur 
Verfügung stehenden Nettobauflächen festgesetzt.  
Die Baufelder wurden im Sinne der angestrebten wirtschaftlichen und effektiven Nutzbarkeit 
maximiert.  
Die jeweils einzuhaltenden Abstandsflächen gemäß SächsBO sind nachzuweisen. 
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VERKEHRSFLÄCHEN 
Aufgrund der Forderung des Straßenbaulastträgers der S 282 wurde in den mit dem 
Planzeichen "Einfahrtbereich" gekennzeichneten Abschnitten der Allgemeinen Wohngebiete 
WA 4 und WA 5 die zulässige Breite der Einfahrt auf 3 m beschränkt. Die Erlaubnis zur 
Errichtung der Zufahrt ist beim zuständigen Baulastträger des Fußweges (Gemeinde 
Heinsdorfergrund) und beim Baulastträger der Straße (Landesamt für Straßen und Verkehr) 
zu beantragen.  
 
IMMISSIONSSCHUTZ 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes sind Nutzungskonflikte im Umfeld der 
geplanten Wohnbebauung auszuschließen. 
Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 
(1) Die Errichtung und der Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen und 

Wärmepumpen sowie Blockheizkraftwerken hat unter Beachtung des "LAI - Leitfaden für 
die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten" der Bund/ Länder 
- Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz zu erfolgen. Wärmepumpen dürfen im 
Außenbereich der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 – WA 8 nicht in der Nähe von 
Schlafräumen errichtet werden und müssen bei einem maximal zulässigen 
Schallleistungspegel von 60 dB(A) einen Mindestabstand von 5 m zu Wohngebäuden 
einhalten. Störende tonale oder tieffrequente Komponenten sind dabei im 
Anlagengeräusch auszuschließen.  

Die Festsetzungen verfolgen das Ziel, die gebietsbezogenen schalltechnischen 
Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Bbl.1 wie auch die zulässigen Spitzenpegel nach 
TA Lärm im gesamten Plangebiet einhalten zu können. 
 
STADTTECHNISCHE VERSORGUNGSANLAGEN, VERSORGUNGSLEITUNGEN U. 
FLÄCHEN MIT GEH-, FAHR- U. LEITUNGSRECHTEN 
Die Entwässerung im Plangebiet erfolgt im Trennsystem.  
Das in den Baugebieten anfallende Schmutzwasser wird über einen in den Planstraßen A 
und B zu errichtenden öffentlichen Schmutzwasserkanal zum bestehenden 
Anschlussschacht im Einmündungsbereich an der Voigtsgrüner Straße abgeleitet. Die 
Ableitung des Schmutzwassers aus den Baufeldern WA 4 und WA 5 soll über Hebeanlagen 
in den Freispiegelkanal in der Planstraße B erfolgen.  
Auf den privaten Baugrundstücken anfallendes Regenwasser ist auf diesen zu versickern.  
Das auf der Planstraße B anfallende Oberflächenwasser soll in einer am nördlichen 
Straßenrand anzuordnenden Versickerungsmulde versickert werden. Das auf der Planstraße 
A und dem die S 282 begleitenden Gehweg anfallende Oberflächenwasser soll in einer 
nördlich des Fußweges angeordneten Versickerungsmulde bzw. in einer Mulden-
Rigolenversickerung versickert werden. Für die Ableitung der Notüberläufe soll der 
vorhandene Straßenentwässerungskanal der S 282 mitbenutzt werden. Dieser soll in einem 
Teilabschnitt in einer größeren Dimension ausgebaut werden. 
Die Trink- und Löschwasserversorgung des Gebietes wird über eine in den Planstraßen zu 
errichtenden öffentliche Trinkwasserleitung gesichert. Die das Gebiet derzeit querende 
Trinkwasserleitung ist um zu verlegen. Dazu wurden in den Bauflächen entsprechende 
Korridore mit Leitungsrechten ausgewiesen. 
Eine Versorgung des Gebietes mit Erdgas ist derzeit nicht vorgesehen. 
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2.6.5 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zur Gestaltung der Baukörper dienen dem 
städtebaulichen Belang der Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes.  
 
ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN 

Festsetzung Begründung 
Für alle Wohngebäude in den Baugebieten 
sind nur Flach-, Walm-, Mansard- Sattel- und 
versetzte Pultdächer mit einer Dachneigung 
zwischen 0° und 45° zulässig. 
Für Garagen und Carports (§ 12 BauNVO) 
sowie private Nebenanlagen (§ 14 (1) 
BauNVO) sind nur Dachneigungen zwischen 
0° und 15° zulässig. 

Anpassung an die umgebende vorhandene 
Bebauung unter Berücksichtigung des 
allgemeinen Zeitgeschmacks, die  
Festsetzungen orientieren sich auch am  
Wohnungsbaustandort Hauptmanngrün I, 
Ermöglichung der Festsetzung intensiver 
Dachbegrünung auf den Dachflächen von 
Wohngebäuden mit einer Dachneigung 
kleiner gleich 30° und allen Dächern von 
Garagen und Carports sowie privaten 
Nebenanlagen 

Für die Dacheindeckung sind nur 
nichtglänzende Dachdeckungsmaterialien 
zulässig. 

Vermeidung von störenden Spiegeleffekten 
und Anpassung an die umgebende 
vorhandene Bebauung 

An Fassaden sind Materialimitationen, 
glänzende Materialien und Farbgebungen in 
stark leuchtenden, ungedeckten Farbtönen  
unzulässig. 

Die regionale Baukultur ist durch die 
Verwendung echter Materialien und 
Farbgebungen in gedeckten Farbtönen 
geprägt 

Selbstleuchtende Werbeanlagen sind 
unzulässig. 

Vermeidung der Störung von Nachbarn 

Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen 
sind zulässig. 

Förderung der Nutzung alternativer 
Energieerzeugung/ Klimaschutz 

GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLÄCHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE  

Festsetzung Begründung 
Stellplätze, Wege und Zugänge innerhalb der 
Grundstücke sind in wasserdurchlässiger 
Bauweise auszuführen. 

Förderung der Versickerungsleistung vor Ort, 
Begrenzung des baubedingt anfallenden 
Oberflächenwassers, Bodenschutz (Erhalt 
von Bodenfunktionen) 

Unbebaute Grundstücksflächen sind zu 
begrünen. 

Sicherung eines Mindestmaßes von Grün- 
und Freiflächen/ Vermeidung einer un-
geordneten und ortsbildbeeinträchtigenden 
Bauflächennutzung 
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EINFRIEDUNGEN  

Festsetzung Begründung 
Als Einfriedungen sind nur Zäune und 
Heckenpflanzungen bis zu einer maximalen 
Höhe von 1,50 m über Geländeoberkante 
zulässig. Blickdichte Einfriedungen und 
Mauern sind unzulässig. 

Die festgesetzte Höhe stellt einen 
Kompromiss zwischen Sicherheitsbedürfnis 
und Barrierewirkung dar. Die Festsetzung 
des Einfriedungsmaterials entspricht dem 
Ortsbild. Der Ausschluss blickdichter 
Einfriedungen und Mauern verhindert das 
Entstehen ortsbildbeeinträchtigender 
Barrierewirkungen. 

Einfriedungen sind mit einem Bodenabstand 
von 0,15 m zu errichten. Sockelmauern sind 
nicht zulässig. 

Die Festsetzung eines Bodenabstandes und 
die Unzulässigkeit von Sockelmauern 
vermindert die ökologische Barrierewirkung, 
insbesondere für Kleinsäuger und Amphibien. 

2.6.6 Grünordnerische Festsetzungen 
BEGRÜNUNG IN DEN BAUGRUNDSTÜCKEN 
Im Sinne einer angemessenen Grünordnung und der Anpflanzung von Bäumen und 
Sträuchern wurden zur wirkungsvollen  Unterstützung der planerischen Gesamtkonzeption 
geeignete Festsetzungen getroffen. 
(1) Auf den privaten Baugrundstücken ist je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ein 

Laubbaum der Artenliste A oder ein Obstbaum  (Hochstamm o. Halbstamm) zu pflanzen. 

Diese Festsetzung dient der angemessenen Grundstücks- und Gebietsbegrünung mit 
einheimischen Gehölzen. Neben dem Orts- und Landschaftsbild dienen die Pflanzungen 
dem ausgewogenen Kleinklima (z.B. Schattenspender) und der auf Siedlungsräume 
angepassten Fauna (z.B. Singvögel, Kleinsäuger, Insekten). 
(2)  Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind grünordnerisch zu gestalten, 
 dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 

Diese Festsetzung dient der angemessenen Grundstücks- und Gebietsbegrünung. 
(3)  An Einmündungen zum öffentlichen Straßenraum sind Sichtflächen für die Anfahrsicht 
 nach RAS-K-1 von jeder sichtbehindernden Nutzung, Bepflanzung, Einfriedung oder 
 Aufschüttung mit einer Höhe von mehr als 0,6 m über der angrenzenden Ver-
 kehrsfläche freizuhalten. Zulässig sind jedoch Einzelbäume mit einem Kronenansatz 
 in mindestens 2,50 m Höhe.  

Die Festsetzung dient der Gewährleistung der Verkehrssicherheit. 
(4)  Sämtliche festgesetzten Anpflanzungen sind bis spätestens zum Ende der auf die 

Flächeninanspruchnahme folgenden Pflanzperiode auszuführen, dauerhaft zu pflegen und 
zu erhalten. Abgängige Gehölze und Pflanzen sind gemäß der jeweiligen Artenliste zu 
ersetzen. 

Damit soll die Dauerhaftigkeit der Begrünungsmaßnahmen sichergestellt werden.  
Die Pflanzlisten unterstützen die grünordnerische Konzeption indem vorzugsweise 
heimisches und standortgerechtes Pflanzgut ausgewählt wurde. Innerhalb der 
Anpflanzflächen ist ausschließlich heimisches und standortgerechtes Pflanzgut zu 
verwenden. 
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Auf den Grundstücksflächen können Ziergehölze nicht prinzipiell ausgeschlossen werden. 
Eine Häufung (vgl. Artennegativliste) ist jedoch aus ökologischen und gestalterischen 
Gründen zu vermeiden. Flächenhafte Anpflanzungen mit Nadelbäumen sollten ebenfalls 
nicht vorgenommen werden. Insgesamt wird v.a. aus ökologischen Gründen die bevorzugte 
Verwendung von heimischen Laubbaum-, Obstbaum- und Straucharten empfohlen (vgl. 
Artenliste A und B). 
 
(5) Die Dachflächen der Wohngebäude mit einer Dachneigung kleiner oder gleich 30 ° sind 

unter Beachtung der brandschutztechnischen Bestimmungen mit einer standort- 
gerechten extensiven Dachbegrünung auszustatten. Ausgenommen sind begehbare 
Dachterrassen, verglaste Flächen und technische Aufbauten. Sonnenkollektoren und 
Photovoltaikanlagen sind als in Höhe der Oberkante Substratschicht angebrachte oder 
als aufgeständerte Konstruktionen parallel zur Dachneigung in Verbindung mit der 
Dachbegrünung zulässig. Die Stärke der Substratschicht muss mindestens 15 cm 
betragen. Das Substrat muss der „Richtlinie für die Planung, den Bau und die Instand- 
haltung von Dachbegrünungen, Ausgabe 2018“ der Forschungsgesellschaft Land- 
schaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) entsprechen. Die Dachbegrünung ist 
dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 

 
(6) Sämtliche Dachflächen von Garagen und Carports (§ 12 BauNVO) sowie von privaten 

Nebenanlagen (§ 14 (1) BauNVO) sind unter Beachtung der brandschutztechnischen 
Bestimmungen mit einer standortgerechten extensiven Dachbegrünung auszustatten. 
Ausgenommen sind verglaste Flächen und technische Aufbauten. Sonnenkollektoren 
und Photovoltaikanlagen sind als in Höhe der Oberkante Substratschicht angebrachte 
oder als aufgeständerte Konstruktionen in Verbindung mit der Dachbegrünung zulässig. 
Die Stärke der Substratschicht muss mindestens 15 cm betragen. Das Substrat muss 
der „Richtlinie für die Planung, den Bau und die Instandhaltung von Dachbegrünungen, 
Ausgabe 2018“ der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau 
e.V. (FLL) entsprechen. Die Dachbegrünung ist dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 

Die vorgenannten Festsetzungen dienen der Minderung der Funktionsverluste durch die 
Flächenversiegelung im Plangebiet. 
 
MASSNAHMEN ZUM AUSGLEICH DER ZU ERWARTENDEN EINGRIFFE IN NATUR UND 
LANDSCHAFT 
Die nachfolgenden Maßnahmen dienen dem Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur 
und Landschaft durch das Vorhaben. 
(1) Auf den privaten Baugrundstücken ist durch den jeweiligen Bauherren in den als Fläche 

für Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
eine Hecke von 2 m Breite zu pflanzen. Für die Heckenpflanzung sind Pflanzen in der 
Pflanzqualität verpflanzter Strauch, Höhe 60-100 cm der Artenliste B  zu verwenden. Die 
Heckenpflanzung ist bis spätestens zum Ende der auf die Flächeninanspruchnahme 
folgenden Pflanzperiode auszuführen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Abgängige 
Gehölze und Pflanzen sind gemäß der Artenliste B zu ersetzen.  
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(2) Auf der als Fläche für Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft festgesetzten Fläche sind folgende Maßnahmen durchzuführen: 

ā Anpflanzung einer die Fläche umfassenden Feldhecke von 4 m Breite. Für die 
Heckenpflanzung sind Pflanzen in der Pflanzqualität verpflanzter Strauch, Höhe 60-100 
cm folgender Arten  zu verwenden: Roter Hartriegel (Cornus sanguinea); Haselnuß 
(Corylus avelalana); Weißdorn (Crataegus monogyna); Vogelkirsche (Prunus avium); 
Pfaffenhütchen (Euonymus eurpaeus) und Schlehe (Prunus spinosa).  

ā Anpflanzen einer Streuobstwiese. Für die Pflanzung sind Obstbäume der Pflanzqualität 
Hochstamm, 3 mal verpflanzt mit Ballen, Stammumfang 14-16 cm folgender Sorten zu 
verwenden: Äpfel - Albrechtsapfel; Baumanns Renette; Bischoffshut; Birnen: Bosc's 
Flaschenbirne; Gute Graue; Pflaumen: Große Grüne Reneklode; Hauszwetschge; 
Kirschen: Büttners Knorpelkirsche; Schneiders Späte Knorpelkirsche. Die hochstämmigen 
Obstbäume sind mit einem Pfahldreibock mit Lattenrahmen und einem 
Verdunstungsschutz am Stamm zu sichern. 

ā Der durch die Fläche verlaufende Bachlauf ist durch Anlage eines mäandrierenden 
Verlaufes sowie von Ausmuldungen, Schaffung von vernässten Bereichen  und 
Bepflanzung naturnah umzugestalten. Für die Pflanzung sind Hochstämme der 
Pflanzqualität Hochstamm, 3 mal verpflanzt mit Ballen, Stammumfang 14-16 cm der Art  
Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Heister der Pflanzqualität leichter Heister, Höhe 125-
150 cm der Arten Salweide (Salix caprea) und Bruchweide (Salix fragilis) zu verwenden.  
Die hochstämmigen Laubbäume sind mit einem Pfahldreibock mit Lattenrahmen und 
einem Verdunstungsschutz am Stamm, die Heister mit einem Schrägpfahl zu sichern. 

ā Die Fläche ist als extensives Grünland zu bewirtschaften (extensive Beweidung oder 
Mahd einmal jährliche nach dem 1. Juli). 

 Die Maßnahmen sind bis spätestens zum Ende der auf die Erschließung der Bauflächen 
folgenden Pflanzperiode auszuführen. Die Pflanzungen und das naturnahe Gewässer 
sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Abgängige Gehölze und Pflanzen sind gemäß 
der angegebenen Arten zu ersetzen.  

Die festgesetzten Arten, Sorten und Pflanzqualitäten unterstützen die grünordnerische 
Konzeption, indem vorzugsweise heimisches und standortgerechtes Pflanzgut ausgewählt 
wurde. Für die Anpflanzungen ist ausschließlich heimisches und standortgerechtes Pflanzgut 
zu verwenden. 
 
Zum Ausgleich der Funktionsverluste Boden durch die Flächenversiegelung im Plangebiet 
wurden in Umsetzung der Festlegungen der Beratung am 22.01.2021 mit dem SG 
Abfallrecht/ Bodenschutz, siehe Ergebnisprotokoll vom 26./27.01.21, sowie der Ausarbeitung 
der Maßnahmen durch das Planungsbüro Thomas Lantzsch vom 27.01.21 und der 
Stellungnahme des Sachgebiets Abfallrecht/ Bodenschutz vom 03.03.21 werden folgende 
Ausgleichsmaßnahmen in den 3. Bebauungsplanentwurf unter Teil C – Hinweise 
eingearbeitet: 
 
(14) Als Ausgleichsmaßnahme für die Flächenversiegelung im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans ist durch den Vorhabenträger die befestigte Fläche von 1460 m² des 
Flachsilos auf dem Flurstück 564 der Gemarkung Hauptmannsgrün zu entsiegeln. Die 
Flächen- und Seitenbefestigung aus Beton sind abzubrechen, der anstehende Boden ist 
zu lockern und anschließend Oberboden in einer Dicke von mind. 30 cm anzudecken. 
Anschließend ist die Fläche mit Rasen einzusäen. Dazu ist autochthones Saatgut zu 
verwenden. 
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Die erforderliche dingliche Sicherung der vorgenannten Ausgleichsmaßnahme ist als 
Unterlassungsdienstbarkeit gem. §§ 1090 Abs. 1, 1018 Alt. 2 BGB im Grundbuch für das 
jeweilige Flurstück einzutragen. Als Berechtigter ist der Vogtlandkreis, Postplatz 5, 08523 
Plauen anzugeben. Die im Grundbuch einzutragenden zu unterlassenden Handlungen sind 
jegliche Bebauung oder Flächenversiegelung des entsiegelten Grundstücksteiles auf dem 
Flurstück. Die Eintragungen müssen bis zum Satzungsbeschluss erfolgen, ein Nachweis ist 
in den Genehmigungsakten vorzulegen. 
Die Durchführung der vorgenannten Ausgleichsmaßnahme, die Eintragung der 
Unterlassungsdienstbarkeiten und die in Ziffer 3 benannte Maßnahme ist in einem 
städtebaulichen Vertrag gem. § 11 BauGB festzuschreiben und mit einer angemessenen 
Sicherheitsleistung abzusichern.  
 
(15) Als weitere Ausgleichsmaßnahme für die Flächenversiegelung im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans sind durch den Vorhabenträger die befestigten Flächen und Gebäude 
der ehemaligen Kleingartenanlage "Priesnitz" auf dem Flurstück 399/1 der Gemarkung 
Mylau mit einer Gesamtfläche von 2035 m² zu entsiegeln und zurück zu bauen. Der 
anstehende Boden ist nach erfolgten Gebäudeabbruch und der Entsiegelung der 
befestigten Flächen in den jeweiligen Bereichen zu lockern und anschließend 
Oberboden in einer Dicke von mind. 30 cm anzudecken. Anschließend ist die Fläche mit 
Rasen einzusäen. Dazu ist autochthones Saatgut zu verwenden. 

Die erforderliche dingliche Sicherung der vorgenannten Ausgleichsmaßnahme ist als 
Unterlassungsdienstbarkeit gem. §§ 1090 Abs. 1, 1018 Alt. 2 BGB im Grundbuch für das 
jeweilige Flurstück einzutragen. Als Berechtigter ist der Vogtlandkreis, Postplatz 5, 08523 
Plauen anzugeben. Die im Grundbuch einzutragenden zu unterlassenden Handlungen sind 
jegliche Bebauung oder Flächenversiegelung des entsiegelten Grundstücksteiles auf dem 
Flurstück. Die Eintragungen müssen bis zum Satzungsbeschluss erfolgen, ein Nachweis ist 
in den Genehmigungsakten vorzulegen. 
Die Durchführung der vorgenannten Ausgleichsmaßnahme, die Eintragung der 
Unterlassungsdienstbarkeiten und die in Ziffer 3 benannte Maßnahme ist in einem 
städtebaulichen Vertrag gem. § 11 BauGB festzuschreiben und mit einer angemessenen 
Sicherheitsleistung abzusichern.  
Als weitere Ausgleichsmaßnahme zum Ausgleich der durch die Flächenversiegelung im 
Plangebiet verursachten Funktionsverluste beim Schutzgut Boden wird die bei der 
Erschließung des Wohngebietes „Marienpark“, Bebauungsplan 113 „Südlich Hoferstraße“ 
(Flst. 558/18, Gemarkung Marienthal) der Stadt Zwickau erzielte Entsiegelung von 5200 m² 
eingebracht. Die Ausgleichsmaßnahme wurde bereits realisiert. 
Weiterhin verpflichtet sich der Vorhabenträger, auf einer Dachhälfte eines Gebäudes seines 
privaten Bauvorhabens auf dem Flurstück 603/1 der Gemarkung Hauptmannsgrün eine 
Dachbegrünung, welche den Bestimmungen der Ziffer 14 entspricht, zu errichten.  
.  
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2.6.7 Verkehrsflächen 
Das Plangebiet grenzt mit der südlichen bzw. südöstlichen Plangebietsgrenze an die 
Staatstraße S 282, die Voigtsgrüner Straße. Die äußere Verkehrserschließung des 
Plangebietes ist damit gesichert.  
Zur inneren Verkehrserschließung ist die Errichtung einer von der Voigtsgrüner Straße 
abzweigenden Erschließungsstraße - Planstraße A - die bis ca. zur Mitte des Plangebietes 
ansteigt und in eine dort parallel zur Plangebietsgrenze verlaufenden Erschließungsstraße - 
Planstraße B – mündet, geplant.  
Von dieser aus werden die Baugrundstücke der als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen 
Bereiche erschlossen.  
Die Allgemeinen Wohngebiete WA 3 und WA 4 werden direkt von der Voigtsgrüner Straße 
aus erschlossen. Die Zufahrtsbereiche zu diesen Baugebieten wurden mit dem Planzeichen 
„Einfahrtsbereich“ festgesetzt. Der übrige Bereich entlang der Straßenbegrenzungslinie 
Voigtsgrüner Straße wurde mit dem Planzeichen „Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt“ 
gekennzeichnet. 
Die Verkehrsfläche der Planstraße A hat eine Breite von 6,0 m (Fahrbahn 4,5 m + 2 x 0,75m 
Bankette). Die Verkehrsfläche der Planstraße B hat eine Breite von 8,0 m (Fahrbahn 4,5 m + 
2 x 0,75m Bankette + 2,0 m Mulden-Rigolen-Anlage). An den jeweiligen Enden der 
Planstraße B sind Wendeanlagen nach RASt für 3-achsige Müllfahrzeuge angeordnet. Der 
frostsichere Oberbau der Planstraßen A und B ist gemäß der RStO zu bemessen und 
auszuführen. 
Die südliche bzw. südöstliche Plangebietsgrenze folgt dem derzeitigen befestigten 
Fahrbahnrand der Voigtsgrüner Straße. Entlang des Fahrbahnrandes wurde ein Streifen von 
3 m Breite als Verkehrsfläche ausgewiesen. Dieser Streifen dient der Errichtung eines 
straßenbegleitenden Gehweges und dessen Entwässerungseinrichtungen. 
Entlang der nördlichen bzw. nordwestlichen Plangebietsgrenze wurde ein 4 m breiter 
Grundstücksstreifen freigehalten, der den Zugang zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen 
des derzeitigen Flächeneigentümers sichert. 
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2.7 Statistische Daten 
Die geplanten Nutzungen entsprechend dem vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes 
und verteilen sich wie folgt (Prozentangaben gerundet): 

Flächennutzung Fläche in m² Fläche in % 
Überbaubare Grundstücksfläche Allgemeines 
Wohngebiet (WA) 

5.848 25 

Nicht überbaubare Grundstücksfläche 
Allgemeines Wohngebiet (WA) 

8.772 38 

Bruttobaufläche Allgemeines Wohngebiet 
(WA) 

14.620 64 

Grünfläche (Fläche f. Ausgleichsmaßnahmen) 4.228 18 

Verkehrsfläche (Planstraßen A u. B) 2.545 14 

Verkehrsfläche (Gehweg S 282) 1.467 3 

Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung  
-Privatweg- 

96 0,4 

Verkehrsfläche gesamt 4.108 18 

Fläche für Versorgungsanlagen 24  

Gesamtfläche Geltungsbereich 22.980 100,0 
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3. Umweltbericht 
3.1 Vorbemerkungen 
Die Gemeinde Heinsdorfergrund beabsichtigt zur Deckung des Nachfragebedarfs an 
Wohnbauland entsprechende Bauflächen am gemeindlichen Entwicklungsstandort „An der 
Voigtsgrüner Straße“ auszuweisen.  
Nach § 2a BauGB ist im Rahmen des Aufstellungsverfahrens der Bauleitplanung der 
Begründung eine eigenständige Umweltprüfung durchzuführen. 
Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswirkungen des Vorhabens auf alle 
Umweltbelange nach BauGB § 1[6] Pkt. 7 (Mensch, Boden, Wasser, Luft/Klima, Tiere/ 
Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaftsbild und Kultur- und Sachgüter, Emissionen) 
geprüft und im Umweltbericht dargestellt. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung 
des Bebauungsplanes. 
Die Gesamtfläche des Untersuchungsraumes hat eine Größe von 2,3 ha.  
Das Plangebiet des Bebauungsplanes „An der Voigtsgrüner Straße“ liegt im Ortsteil 
Hauptmannsgrün der Gemeinde Heinsdorfergrund am südwestlichen Rand der Ortslage. 

3.2 Beschreibung der Planung 
 
3.2.1 Angaben zum Standort 
Das Plangebiet wird im Süden und Südosten durch die Voigtsgrüner Straße und einen 
bestehenden Wirtschaftsweg begrenzt. Südöstlich liegen ein Stück Grünland und die 
Hofstellen der Ortslage von Hauptmanngrün. Westlich des Plangebietes schließen sich 
landwirtschaftliche Nutzflächen an. Nordwestlich des Plangebietes befinden sich 
Grundstücke mit privater Erholungsnutzung. 
Das Gelände wird derzeit vorwiegend als Grünland genutzt. 
 
3.2.2 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 
Auf den als Allgemeines Wohngebiet festgesetzten Flächen sollen vorzugsweise 
freistehende Einfamilienhäuser errichtet werden. Der städtebauliche Gestaltungsplan geht 
von der Errichtung von 20 freistehenden Einfamilienhäusern aus. 
Die geplante Bebauung soll möglichst umwelt- und landschaftsschonend verwirklicht und das 
Maß der Beeinträchtigung für Mensch, Naturhaushalt und Landschaft gering gehalten 
werden. 
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Bedarf an Grund und Boden 
Die Gesamtfläche des Bebauungsplanes „An der Voigtsgrüner Straße“ beträgt ca. 22.980 
m².  
Die Bruttobaufläche Allgemeines Wohngebiet beträgt 14.620 m².  
 
Ver - und Entsorgung 
Die Entwässerung im Plangebiet erfolgt im Trennsystem.  
Das in den Baugebieten anfallende Schmutzwasser wird über einen in den Planstraßen A 
und B zu errichtenden öffentlichen Schmutzwasserkanal zum bestehenden 
Anschlussschacht im Einmündungsbereich an der Voigtsgrüner Straße abgeleitet. Die 
Ableitung des Schmutzwassers aus den Baufeldern WA 4 und WA 5 soll über Hebeanlagen 
in den Freispiegelkanal in der Planstraße B erfolgen. Auf den privaten Baugrundstücken 
anfallendes Regenwasser ist auf diesen zu versickern.  
Das auf der Planstraße B anfallende Oberflächenwasser soll in einer am nördlichen 
Straßenrand anzuordnenden Versickerungsmulde versickert werden. Das auf der Planstraße 
A und dem die S 282 begleitenden Gehweg anfallende Oberflächenwasser soll in einer 
nördlich des Fußweges angeordneten Versickerungsmulde bzw. in einer Mulden-
Rigolenversickerung versickert werden. Für die Ableitung der Notüberläufe soll der 
vorhandene Straßenentwässerungskanal der S 282 mitbenutzt werden. Dieser soll in einem 
Teilabschnitt in einer größeren Dimension ausgebaut werden. 
Die Trink- und Löschwasserversorgung des Gebietes wird über eine in den Planstraßen zu 
errichtenden öffentliche Trinkwasserleitung gesichert. Die das Gebiet derzeit querende 
Trinkwasserleitung ist um zu verlegen. Dazu wurden in den Bauflächen entsprechende 
Korridore mit Leitungsrechten ausgewiesen. 
Eine Versorgung des Gebietes mit Erdgas ist derzeit nicht vorgesehen. 
 
Erschließung 
Die verkehrstechnische und stadttechnische Erschließung soll über eine von der 
Voigtsgrüner Straße abzweigende Erschließungsstraße - Planstraße A - die bis ca. zur Mitte 
des Plangebietes ansteigt und in eine dort parallel zur Plangebietsgrenze verlaufenden 
Erschließungsstraße - Planstraße B - mündet.  
Von dieser aus werden die Baugrundstücke der als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen 
Bereiche erschlossen.  
Die Allgemeinen Wohngebiete WA 4 und WA 5 werden direkt von der Voigtsgrüner Straße 
aus erschlossen. 
 
Öffentliche Grünflächen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von  Boden,  Natur zum Schutz und Landschaft 
Im nordöstlichen Teil des Plangebietes ist eine Fläche von 4.228 m² als Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von  Boden,  Natur zum Schutz 
und Landschaft ausgewiesen. Auf dieser sollen die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen 
realisiert werden. 
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3.2.3 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und übergeordneten Planungen 
Fachgesetze 
Für das Bebauungsplanverfahren „An der Voigtsgrüner Straße“ ist die Eingriffsregelung nach 
§ 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit dem BNatschG § 18,19 und dem SächsNatschG zu 
beachten. 
Sie wird im vorliegenden Umweltbericht durch die Darstellung von Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und Kompensation von Eingriffen beachtet. Das Ergebnis wird in 
Form einer Eingriffs- Kompensations- Bilanzierung nachvollziehbar dargestellt. Im 
Bebauungsplan werden die entsprechenden Festsetzungen als rechtsverbindlich 
aufgenommen. 
Bezüglich der vom Vorhaben ausgehenden bzw. auf das geplante Industrie- und 
Gewerbegebiet einwirkenden Emissionen (Lärm, Schadstoffe) ist das 
Bundesimmissionsschutzgesetz mit den entsprechenden Verordnungen (16. BImmSchV- 
Verkehrslärm) und die DIN 18005 relevant. 
Für das Regenwassermanagement ist das Wassergesetz für Sachsen in der gültigen 
Fassung zu beachten. 
 

3.3 Prüfung anderweitiger Lösungsmöglichkeiten  
 
Standortalternative und Begründung der Auswahl 
Der Standort ergibt sich aus dem Nachfragebedarfs an Wohnbauland und der Verfügbarkeit 
entsprechender Grundstücksflächen.  
Durch die Ausweisung von Wohnbauflächen in räumlicher Nähe der gewachsenen dörflichen 
Struktur wird das Ortsbild nur gering beeinträchtigt. Die geplante Wohnbebauung setzt die 
mit der Bebauung südlich der Voigtsgrüner Straße begonnene Ortserweiterung fort. 
Alternative Standorte konnten im Gemeindegebiet der Gemeinde Heinsdorfergrund nicht 
gefunden werden. 
 
Erhaltung von Grünstrukturen 
Das Konzept des Bebauungsplanes wurde so entwickelt, dass der am Ortsausgang in 
Richtung Voigtsgrün vorhandene Gehölzbestand erhalten werden kann. 
 
Immissionsschutz 
Eine Beeinträchtigung der auf der dem Plangebiet gegenüberliegenden Straßenseite 
vorhandenen Wohnbebauung ist nicht zu erwarten. 
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Entwässerung 
Das Gebiet soll durch ein Trennsystem entwässert werden. Zur Retention des 
Regenwassers wurden Alternativen geprüft und in die Planung integriert: 

 Versickerung der auf den privaten Baugrundstücken anfallenden 
Niederschlagswässer 

 Versickerung der im Bereich der Planstraße B, der Planstraße A und des die S 282 
begleitenden Gehweges anfallenden Niederschlagswässer. 

 
 
3.4 Beschreibung der Prüfmethoden 
 
3.4.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung 
Aufgrund der Größenordnung des Vorhabens und Plangebietes sind alle Umweltbelange von 
den Auswirkungen betroffen und somit untersuchungsrelevant. 
Der Untersuchungsraum des Umweltberichtes geht  zur Betrachtung der Auswirkungen auf 
die Umweltbelange Mensch (Wohnen, Erholung), Tiere, Wasser, Klima/Luft und Landschaft 
über das Plangebiet hinaus. Der jeweilige Wirkungsraum resultiert aus der zu erwartenden 
Reichweite erheblicher Wirkungen, der bestehenden Vorbelastung durch 
Verkehrsinfrastruktur und Bebauung inklusive der hieraus resultierenden räumlichen 
Trennwirkung. 
 
3.4.2 Methodisches Vorgehen 
Für das Projekt wird nach § 2a BauGB/UVPG §§ 2 u.3 ein Umweltbericht erarbeitet.  
Ergänzend werden insbesondere die Auswirkungen auf die betroffenen Menschen und die 
Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen beurteilt und die Möglichkeiten der 
Optimierung durch technische Umweltschutzmaßnahmen dargestellt. Die Ergebnisse sind in 
den Grünordnerischen Festsetzungen integriert. 
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Die Umweltbelange wurden auf Basis folgender Datengrundlagen und Methoden beurteilt: 
 

verwendete Datengrundlagen Methodisches Vorgehen und Inhalte 
Mensch (Wohnen, Gesundheit, Wohlbefinden, Erholung) 

örtliche Begehung,  Betrachtung Einschränkung der 
Naherholungsfunktion 

Pflanzen (Biotope) und Tiere 
eigene Biotopkartierung/ 
Bestandsaufnahme 2019 
Landschaftsplan 2001 
 

Ermittlung der Biotoptypen  
Ermittlung der aktuellen Bedeutung und 
Empfindlichkeit der Pflanzen, Tiere und 
Biotoptypen im räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang 
Einschätzung des Entwicklungspotentials 
 

Boden 
Daten der Reichsbodenschätzung  
Landwirtschaftliche Böden 

Ermittlung der Bodenfunktionen gemäß 
BodSchG nach dem Leitfaden  der LfU 
Sachsen 

Oberflächenwasser, Grundwasser 
Hydrologische Karten 
 

Abschätzung der Bedeutung und 
Empfindlichkeit des Oberflächenwassers; 
Einschätzung des Entwicklungspotentials, 
Abschätzung der Bedeutung und 
Empfindlichkeit der 
Grundwasservorkommen 

Klima/ Luft 
Landschaftsplan Beurteilung der Auswirkungen der Planung 

auf die lokalklimatischen Verhältnisse in 
Hinblick auf Funktionsbezüge zu 
Menschen, Pflanzen und Tieren 

Landschaft 
eigene Ortsbegehungen, Aufnahme der 
landschaftstypischen Strukturen 

Darstellung der Landschaftsstrukturen und 
der Vorbelastung des Plangebietes und 
seiner Umgebung 

Kulturelle Güter und Sachgüter 
FNP Es sind keine kulturellen Güter und 

Sachgüter im Plangebiet bekannt. 
Tabelle 1: Datengrundlagen und Untersuchungsmethoden 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wird in Form einer Eingriffs- 
Kompensationsbilanz nach der „Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von 
Eingriffen im Freistaat Sachsen“  bearbeitet und in den grünordnerischen Festsetzungen des 
Bebauungsplans umgesetzt. 
Eine allgemeinverständliche Zusammenfassung ermöglicht der Öffentlichkeit, die 
wesentlichen voraussichtlichen Umweltwirkungen einschätzen zu können. 
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3.4.3 Hinweise aus Schwierigkeiten in der Zusammenstellung der Informationen 
Bedeutende Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Grundlagen haben sich nicht 
ergeben. Mögliche Beeinträchtigungen der Hydrologie sowie klimatische und lufthygienische 
Auswirkungen können nicht näher quantifiziert werden. Die Angaben hierzu beruhen auf 
grundsätzliche Annahmen auf Basis der Geologischen Karte und des Landschaftsplanes. 

3.5 Beschreibung der Wirkfaktoren der Planung 
 
Die im Bebauungsplan erfolgten zeichnerischen und textlichen Festsetzungen definieren die 
planerischen Elemente, die als Verursacher umweltrelevanter Wirkungen zu charakterisieren 
sind.  
Aufgrund der Größenordnung werden alle Umweltbelange von den Auswirkungen des 
Vorhabens mehr oder weniger betroffen sein. Sie sind somit untersuchungsrelevant. 
Folgender Bedarf an Grund und Boden ist im Detail geplant: 
 
Nutzung  
 

Fläche in m² Anrechenbare geplante 
Versiegelung (Faktor) in m² 

Allgemeines Wohngebiet 14.620 (0,4)  5.848 
Straßenflächen 
Erschließungsstraßen 

 
      2.641 

 
(1,0)  2.641 

Fußweg an S 282  1.467 (0,6)  880 
Technische Infrastruktur 24 (0,6)  14 
Gesamtversiegelung  9.383 m² 
Tabelle 2: geplante Versiegelung 
 
Die Wirkfaktoren lassen sich sachlich und zeitlich unterteilen in: 

 baubedingte Wirkungen, hervorgerufen durch die Herstellung der Gebäude und 
Infrastrukturen mit entsprechender Baustellentätigkeit (meist vorübergehend) 

 anlagenbedingte Wirkungen durch Errichtung der Gebäude und Infrastrukturanlagen 
(meist dauerhaft) 

 betriebsbedingte Wirkungen, durch die Nutzung des Gewerbegebietes entstehen 
(meist dauerhaft) 

Nachfolgend werden die möglichen Auswirkungsschwerpunkte auf die jeweiligen 
Umweltbelange zusammenfassend dargestellt. 
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3.5.1 Baubedingte Wirkungen 
 
Vorhabenbezogene Wirkfaktoren bzw. 
Art der Beeinträchtigungen 

Einwirkungsstärken auf die Umweltbelange 
Mensch Tier 

Pflanze 
Boden Wasser Klima/ 

Luft 
Land- 
schaft 

Baustelleneinrichtungen, Lager von 
Baumaterialien, Baustraße 

 
ż 

 
ż 

 
Ɣ 

 
Ƒ 

 
Ƒ 

 
Ƒ 

Abbau, Lagerung und Transport von 
Boden 

 
Ƒ 

 
ż 

 
Ɣ 

 
ż 

 
Ƒ 

 
ż 

Bodenverdichtung durch 
Baumaschinen 

  
ż 

 
Ɣ 

 
ż 

  

Schadstoffemissionen durch 
Baumaschinen, unsachgemäßer 
Umgang, Unfälle 

 
Ƒ 

 
Ƒ 

 
ż 

 
ż 

 
Ƒ 

 

Lärm, Erschütterungen durch 
Maschinen 

 
Ɣ 

 
ż 

    

Tabelle 3: Wesentliche baubedingte Auswirkungen auf die Umweltbelange 
Beeinträchtigungsintensität: ƔƔ = sehr hoch, Ɣ = hoch, ż = mittel, Ƒ = gering, + = voraussichtlich positive Wirkung 

 
Baubedingte Wirkungen entstehen insbesondere durch die Beanspruchung von Böden für 
Baustelleneinrichtungen und Baustraßen sowie durch die auf die Bauzeit beschränkten 
Lärm- und Staubemissionen. Die Wirkungen sind überwiegend temporär begrenzt. Sobald 
Böden beansprucht werden, die später nicht als Bauland sondern als Standort für 
Grünflächen oder Biotopstrukturen genutzt werden sollen, können baubedingte 
Bodenveränderungen zu nachhaltiger Beeinträchtigung der Vegetationsstruktur führen. 
 
3.5.2 Anlagenbedingte Wirkungen 
 
Anlagenbedingte  Wirkfaktoren   

Mensch Tier 
Pflanze 

Boden Wasser Klima/ 
Luft 

Land- 
schaft 

Anlagen von Gebäuden und 
Verkehrsflächen 

ż Ɣ ż 
 

ż ż Ɣ 

Flächenbeanspruchung gesamt 
 

ż Ɣ Ɣ ż Ƒ ż 

Zerschneidung von Funktions- 
beziehungen 

Ƒ Ɣ     

Entfernung von Gehölz- und  
Biotopstrukturen 

Ƒ ż Ƒ  Ƒ ż 

Tabelle 4: Wesentliche anlagenbedingte Auswirkungen auf die Umweltbelange 

Beeinträchtigungsintensität: ƔƔ = sehr hoch, Ɣ = hoch, ż = mittel, Ƒ = gering, + = voraussichtlich positive Wirkung 

 
Die anlagenbedingten Wirkungen resultieren hauptsächlich aus der Flächenversiegelung. Es 
sind erhebliche Wirkungen für den Boden, Tiere, Pflanzen und die Landschaft zu erwarten. 
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3.5.3 Betriebsbedingte Wirkungen 
 
Betriebsbedingte  Wirkfaktoren   

Mensch Tier 
Pflanze 

Boden Wasser Klima/ 
Luft 

Land- 
schaft 

Schadstoffemissionen  
ż 

 
ż 

 
Ƒ 

 
Ƒ 

 
Ƒ 

 
Ɣ 

Lärm (Verkehrslärm)  
ż 

 
Ɣ 

   
Ƒ 

 
ż 

Lichtemission  
Ƒ 

 
Ɣ 

 
 

 
 

  

Tabelle 5: Wesentliche betriebsbedingte Auswirkungen auf die Umweltbelange 
Beeinträchtigungsintensität: ƔƔ = sehr hoch, Ɣ = hoch, ż = mittel, Ƒ = gering, + = voraussichtlich positive Wirkung 

 

3.6 Beschreibung der Umweltbelange und der Auswirkungen der Planung 
 
3.6.1 Untersuchungsrelevante Umweltbelange mit ihren Funktionen und zu erwartenden 
Auswirkungen des Vorhabens 
 
Mit Beginn der Bauarbeiten werden sich die prognostizierten Auswirkungen auf die 
jeweiligen Umweltbelange entwickeln und in den Gebäuden, der Versiegelung und den 
Lärm- und Schadstoffemissionen langfristig manifestiert. Der jeweilige Wirkungsraum 
resultiert aus der zu erwartenden Reichweite erheblicher Wirkungen. Die relevanten 
Funktionen der einzelnen Umweltbelange und die erheblichen Auswirkungen der Planung 
auf die Umweltbelange werden nachfolgend zusammenfassend beschrieben. 
 

Mensch 
 
Bestand 

Im Vordergrund der Betrachtungen stehen die Aspekte Erholung, Gesundheit und 
Wohlbefinden. Im Südwesten grenzen bestehende Hofstellen, im Westen landwirtschaftliche 
Nutzflächen und im Süden die Staatsstraße S 282 an. 
Durch die Emissionen der bestehenden Verkehrsflächen sind bereits erhebliche 
Auswirkungen auf die Umweltbelange vorhanden. 
 
Vorbelastung 

Das Gebiet ist durch Verkehrslärm der umgebenden Straßen vorbelastet. Eine visuelle 
Vorbelastung besteht durch die vorhandenen Ortserweiterungen. 
 
Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens 

Durch die Umsetzung des Vorhabens sind keine negativen Auswirkungen auf Gesundheit 
und Wohlbefinden zu erwarten. 
 
Verkehrslärmimmissionen 

Eine zusätzliche erhebliche Lärmbelastung der angrenzenden Wohngebiete durch den 
Anliegerverkehr im Plangebiet ist nicht zu erwarten. 
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Pflanzen/ Tiere 
 
Bestand und Bedeutung/ Empfindlichkeit 

Im Untersuchungsraum sind nur Biotopstrukturen mittlerer Wertigkeit vorhanden. Die 
großflächigen Grünlandflächen haben für Tiere und Pflanzen eine geringere Bedeutung. 
 
Schutzgebiete 

Im Untersuchungsraum befinden sich keine Schutzgebiete. 
 
Vorbelastung 

Die Landwirtschaftlichen Flächen sind durch ihre intensive Bewirtschaftung als hoch belastet 
einzuschätzen. 
 
Erhebliche Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere durch die Umsetzung des Vorhabens 
 

ĺ Verlust von Grünland- und Ruderalflächen 
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Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG  
Als Datengrundlage für die artenschutzrechtliche Prüfung wurde eine durch das SG Naturschutz des Landratsamtes Vogtlandkreis für das Stadtgebiet 
Reichenbach erstellte Multi-Base-Datenbankabfrage verwendet. 

  
Abgrenzung Untersuchungsraum Datenbankabfrage  
(Quelle: SG Naturschutz Vogtlandkreis) 
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Ergebnisse Datenbankabfrage  
(Quelle: SG Naturschutz Vogtlandkreis) 
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Schutzgut Pflanzen 

Bei der durch das SG Naturschutz des Landratsamtes Vogtlandkreis durchgeführten Datenbankabfrage wurden folgende Pflanzenarten festgestellt: 
 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
FARNͲ U͗ SAMENPFLANZEN 
KƌŝĞĐŚĞŶĚĞƌ HĂŚŶĞŶĨƵƘ RĂŶƵŶĐƵůƵƐ ƌĞƉĞŶƐ 
AƌƚĞŶŐƌƵƉƉĞ EĐŚƚĞƌ SĐŚĂĨͲ
SĐŚǁŝŶŐĞů FĞƐƚƵĐĂ ŽǀŝŶĂ ĂŐŐ͘ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ GŝůďǁĞŝĚĞƌŝĐŚ LǇƐŝŵĂĐŚŝĂ ǀƵůŐĂƌŝƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƐ FĞƌŬĞůŬƌĂƵƚ HǇƉŽĐŚĂĞƌŝƐ ƌĂĚŝĐĂƚĂ 
EƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ FŝĐŚƚĞ PŝĐĞĂ ĂďŝĞƐ 
ZǁĞŝďůćƚƚƌŝŐĞƐ 
SĐŚĂƚƚĞŶďůƺŵĐŚĞŶ MĂŝĂŶƚŚĞŵƵŵ ďŝĨŽůŝƵŵ 
BƌĞŝƚďůćƚƚƌŝŐĞƌ WƵƌŵĨĂƌŶ DƌǇŽƉƚĞƌŝƐ ĚŝůĂƚĂƚĂ 
SƵŵƉĨͲLĂďŬƌĂƵƚ GĂůŝƵŵ ƉĂůƵƐƚƌĞ 
MŽƐĐŚƵƐͲMĂůǀĞ MĂůǀĂ ŵŽƐĐŚĂƚĂ 
KŶćƵĞůͲBŝŶƐĞ JƵŶĐƵƐ ĐŽŶŐůŽŵĞƌĂƚƵƐ 
HĂŝŶͲEŚƌĞŶƉƌĞŝƐ VĞƌŽŶŝĐĂ ƐƵďůŽďĂƚĂ 
RŽƚͲBƵĐŚĞ FĂŐƵƐ ƐǇůǀĂƚŝĐĂ 
RĂƐĞŶͲSĐŚŵŝĞůĞ DĞƐĐŚĂŵƉƐŝĂ ĐĞƐƉŝƚŽƐĂ 
EĐŚƚĞ HŝŵďĞĞƌĞ RƵďƵƐ ŝĚĂĞƵƐ 
GĞĨůĞĐŬƚĞƐ LƵŶŐĞŶŬƌĂƵƚ PƵůŵŽŶĂƌŝĂ ŽĨĨŝĐŝŶĂůŝƐ 
WŽůůŝŐĞƐ HŽŶŝŐŐƌĂƐ HŽůĐƵƐ ůĂŶĂƚƵƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ KŝĞĨĞƌ PŝŶƵƐ ƐǇůǀĞƐƚƌŝƐ 
PĞƌƐŝƐĐŚĞƌ EŚƌĞŶƉƌĞŝƐ VĞƌŽŶŝĐĂ ƉĞƌƐŝĐĂ 
RŽŚƌͲGůĂŶǌŐƌĂƐ PŚĂůĂƌŝƐ ĂƌƵŶĚŝŶĂĐĞĂ 
WĞŝƘĞƐ SƚƌĂƵƘŐƌĂƐ AŐƌŽƐƚŝƐ ƐƚŽůŽŶŝĨĞƌĂ 
FƌƺŚůŝŶŐƐͲFĞůƐĞŶďůƺŵĐŚĞŶ DƌĂďĂ ǀĞƌŶĂ 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
BĂůŬĂŶͲ SƚŽƌĐŚƐĐŚŶĂďĞů GĞƌĂŶŝƵŵ ŵĂĐƌŽƌƌŚŝǌƵŵ 
HĂŝŶͲGŝůďǁĞŝĚĞƌŝĐŚ LǇƐŝŵĂĐŚŝĂ ŶĞŵŽƌƵŵ 
GƌŽƘĞƐ MćĚĞƐƺƘ FŝůŝƉĞŶĚƵůĂ ƵůŵĂƌŝĂ 
PƵƌƉƵƌƌŽƚĞ TĂƵďŶĞƐƐĞů LĂŵŝƵŵ ƉƵƌƉƵƌĞƵŵ 
KůĞŝŶĞƐ IŵŵĞƌŐƌƺŶ VŝŶĐĂ ŵŝŶŽƌ 
SĐŚĂƌĨĞƌ HĂŚŶĞŶĨƵƘ RĂŶƵŶĐƵůƵƐ ĂĐƌŝƐ 
AƌƚĞŶŐƌƵƉƉĞ AƌǌŶĞŝͲ BĂůĚƌŝĂŶ VĂůĞƌŝĂŶĂ ŽĨĨŝĐŝŶĂůŝƐ ĂŐŐ͘ 
SƵŵƉĨͲKƌĂƚǌĚŝƐƚĞů CŝƌƐŝƵŵ ƉĂůƵƐƚƌĞ 
MĂƵĞƌůĂƚƚŝĐŚ MǇĐĞůŝƐ ŵƵƌĂůŝƐ 
GƌŽƘĞƌ BůĂƵƉĨĞŝů OƌƚŚĞƚƌƵŵ ĐĂŶĐĞůůĂƚƵŵ 
SƚŝŶŬĞŶĚĞƌ SƚŽƌĐŚƐĐŚŶĂďĞů GĞƌĂŶŝƵŵ ƌŽďĞƌƚŝĂŶƵŵ 
TĞŝĐŚͲSĐŚĂĐŚƚĞůŚĂůŵ EƋƵŝƐĞƚƵŵ ĨůƵǀŝĂƚŝůĞ 
GůĂƚƚŚĂĨĞƌ AƌƌŚĞŶĂƚŚĞƌƵŵ ĞůĂƚŝƵƐ 
RŽƚͲSƚƌĂƵƘŐƌĂƐ AŐƌŽƐƚŝƐ ĐĂƉŝůůĂƌŝƐ 
RŽƚĞƌ FŝŶŐĞƌŚƵƚ DŝŐŝƚĂůŝƐ ƉƵƌƉƵƌĞĂ 
WĂůĚͲFƌĂƵĞŶŚĂĂƌ PŽůǇƚƌŝĐŚƵŵ ĨŽƌŵŽƐƵŵ 
EŝŶũćŚƌŝŐĞƐ RŝƐƉĞŶŐƌĂƐ PŽĂ ĂŶŶƵĂ 
SƵŵƉĨͲVĞƌŐŝƐƐŵĞŝŶŶŝĐŚƚ MǇŽƐŽƚŝƐ ƐĐŽƌƉŝŽŝĚĞƐ 
HćŶŐĞͲBŝƌŬĞ BĞƚƵůĂ ƉĞŶĚƵůĂ 
WĂůĚͲEƌĚďĞĞƌĞ FƌĂŐĂƌŝĂ ǀĞƐĐĂ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ AĚůĞƌĨĂƌŶ PƚĞƌŝĚŝƵŵ ĂƋƵŝůŝŶƵŵ 
WĂůĚͲSŝŵƐĞ SĐŝƌƉƵƐ ƐǇůǀĂƚŝĐƵƐ 
HƵĨůĂƚƚŝĐŚ TƵƐƐŝůĂŐŽ ĨĂƌĨĂƌĂ 
RŽƚĞƌ HŽůƵŶĚĞƌ SĂŵďƵĐƵƐ ƌĂĐĞŵŽƐĂ 
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Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
WĂůĚͲFƌĂƵĞŶĨĂƌŶ AƚŚǇƌŝƵŵ ĨŝůŝǆͲĨĞŵŝŶĂ 
BĞƌŐͲWĞŝĚĞŶƌƂƐĐŚĞŶ EƉŝůŽďŝƵŵ ŵŽŶƚĂŶƵŵ 
SĐŚǁĂƌǌͲEƌůĞ AůŶƵƐ ŐůƵƚŝŶŽƐĂ 
SƚŝĞůͲEŝĐŚĞ QƵĞƌĐƵƐ ƌŽďƵƌ 
WŝŶŬĞůͲSĞŐŐĞ CĂƌĞǆ ƌĞŵŽƚĂ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ FĂƵůďĂƵŵ FƌĂŶŐƵůĂ ĂůŶƵƐ 
WŝĞƐĞŶͲKĞƌďĞů AŶƚŚƌŝƐĐƵƐ ƐǇůǀĞƐƚƌŝƐ 
EĐŚƚĞƌ SƚĞŝŶŬůĞĞ MĞůŝůŽƚƵƐ ŽĨĨŝĐŝŶĂůŝƐ 
KůĞŝŶďůƺƚŝŐĞƐ SƉƌŝŶŐŬƌĂƵƚ IŵƉĂƚŝĞŶƐ ƉĂƌǀŝĨůŽƌĂ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ VŽŐĞůͲWŝĐŬĞ VŝĐŝĂ ĐƌĂĐĐĂ 
KŶćƵĞůͲHŽƌŶŬƌĂƵƚ CĞƌĂƐƚŝƵŵ ŐůŽŵĞƌĂƚƵŵ 
AŵƉĨĞƌͲKŶƂƚĞƌŝĐŚ PĞƌƐŝĐĂƌŝĂ ůĂƉĂƚŚŝĨŽůŝĂ 
WĂůĚͲEŶŐĞůǁƵƌǌ AŶŐĞůŝĐĂ ƐǇůǀĞƐƚƌŝƐ 
GĂƌƚĞŶͲ WĞŝƘǁƵƌǌ PŽůǇŐŽŶĂƚƵŵ ǆ ŚǇďƌŝĚƵŵ 
WŝĞƐĞŶͲBćƌĞŶŬůĂƵ HĞƌĂĐůĞƵŵ ƐƉŚŽŶĚǇůŝƵŵ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƐ RŝƐƉĞŶŐƌĂƐ PŽĂ ƚƌŝǀŝĂůŝƐ 
WŝĞƐĞŶͲFƵĐŚƐƐĐŚǁĂŶǌŐƌĂƐ AůŽƉĞĐƵƌƵƐ ƉƌĂƚĞŶƐŝƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƐ WŝĞƐĞŶͲ
RŝƐƉĞŶŐƌĂƐ PŽĂ ƉƌĂƚĞŶƐŝƐ 
VŽŐĞůͲSƚĞƌŶŵŝĞƌĞ SƚĞůůĂƌŝĂ ŵĞĚŝĂ 
GƌĂƐͲSƚĞƌŶŵŝĞƌĞ SƚĞůůĂƌŝĂ ŐƌĂŵŝŶĞĂ 
SƵŵƉĨͲWĞŝĚĞŶƌƂƐĐŚĞŶ EƉŝůŽďŝƵŵ ƉĂůƵƐƚƌĞ 
AĐŬĞƌͲKƌĂƚǌĚŝƐƚĞů CŝƌƐŝƵŵ ĂƌǀĞŶƐĞ 
SĐŚƂůůŬƌĂƵƚ CŚĞůŝĚŽŶŝƵŵ ŵĂũƵƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƐ RƵĐŚŐƌĂƐ AŶƚŚŽǆĂŶƚŚƵŵ ŽĚŽƌĂƚƵŵ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ HŽƌŶŬůĞĞ LŽƚƵƐ ĐŽƌŶŝĐƵůĂƚƵƐ 
UĨĞƌͲWŽůĨƐƚƌĂƉƉ LǇĐŽƉƵƐ ĞƵƌŽƉĂĞƵƐ 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ BƌĂƵŶĞůůĞ PƌƵŶĞůůĂ ǀƵůŐĂƌŝƐ 
BĞƌŐͲWĞŝĚĞŶƌƂƐĐŚĞŶ EƉŝůŽďŝƵŵ ŵŽŶƚĂŶƵŵ 
SĐŚǁĂƌǌĞƌ HŽůƵŶĚĞƌ SĂŵďƵĐƵƐ ŶŝŐƌĂ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ HĞƌďƐƚůƂǁĞŶǌĂŚŶ SĐŽƌǌŽŶĞƌŽŝĚĞƐ ĂƵƚƵŵŶĂůŝƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ WƵƌŵĨĂƌŶ DƌǇŽƉƚĞƌŝƐ ĨŝůŝǆͲŵĂƐ 
FŝůǌŝŐĞƐ HŽƌŶŬƌĂƵƚ CĞƌĂƐƚŝƵŵ ƚŽŵĞŶƚŽƐƵŵ 
RĂƐĞŶͲSĐŚŵŝĞůĞ DĞƐĐŚĂŵƉƐŝĂ ĐĞƐƉŝƚŽƐĂ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ LŝŐƵƐƚĞƌ LŝŐƵƐƚƌƵŵ ǀƵůŐĂƌĞ 
FůƵƚĞŶĚĞƌ SĐŚǁĂĚĞŶ GůǇĐĞƌŝĂ ĨůƵŝƚĂŶƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ KůĞƚƚĞŶŬĞƌďĞů TŽƌŝůŝƐ ũĂƉŽŶŝĐĂ 
WĞŝƘͲKůĞĞ TƌŝĨŽůŝƵŵ ƌĞƉĞŶƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ EƐĐŚĞ FƌĂǆŝŶƵƐ ĞǆĐĞůƐŝŽƌ 
FĞůĚͲEŚƌĞŶƉƌĞŝƐ VĞƌŽŶŝĐĂ ĂƌǀĞŶƐŝƐ 
KŽŚůͲKƌĂƚǌĚŝƐƚĞů CŝƌƐŝƵŵ ŽůĞƌĂĐĞƵŵ 
WŝĞƐĞŶͲPůĂƚƚĞƌďƐĞ LĂƚŚǇƌƵƐ ƉƌĂƚĞŶƐŝƐ 
BĂĐŚďƵŶŐĞŶͲEŚƌĞŶƉƌĞŝƐ VĞƌŽŶŝĐĂ ďĞĐĐĂďƵŶŐĂ 
EĐŚƚĞƌ EŚƌĞŶƉƌĞŝƐ VĞƌŽŶŝĐĂ ŽĨĨŝĐŝŶĂůŝƐ 
SĂůͲWĞŝĚĞ SĂůŝǆ ĐĂƉƌĞĂ 
KƌĂƵƐĞƌ AŵƉĨĞƌ RƵŵĞǆ ĐƌŝƐƉƵƐ 
KŶŽƚĞŶͲBƌĂƵŶǁƵƌǌ SĐƌŽƉŚƵůĂƌŝĂ ŶŽĚŽƐĂ 
DƌĂŚƚͲSĐŚŵŝĞůĞ DĞƐĐŚĂŵƉƐŝĂ ĨůĞǆƵŽƐĂ 
SƚƌĂŚůĞŶůŽƐĞ KĂŵŝůůĞ MĂƚƌŝĐĂƌŝĂ ĚŝƐĐŽŝĚĞĂ 
TƺƉĨĞůͲHĂƌƚŚĞƵ HǇƉĞƌŝĐƵŵ ƉĞƌĨŽƌĂƚƵŵ 
SƚĞĐŚĞŶĚĞƌ HŽŚůǌĂŚŶ GĂůĞŽƉƐŝƐ ƚĞƚƌĂŚŝƚ 
TĂƵďĞ TƌĞƐƉĞ BƌŽŵƵƐ ƐƚĞƌŝůŝƐ 
AĐŬĞƌͲSĐŚĂĐŚƚĞůŚĂůŵ EƋƵŝƐĞƚƵŵ ĂƌǀĞŶƐĞ 
RŽƚͲKůĞĞ TƌŝĨŽůŝƵŵ ƉƌĂƚĞŶƐĞ 
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Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
KƌŽŶĞŶͲLŝĐŚƚŶĞůŬĞ LǇĐŚŶŝƐ ĐŽƌŽŶĂƌŝĂ 
FƵĐŚƐΖ GƌĞŝƐŬƌĂƵƚ SĞŶĞĐŝŽ ŽǀĂƚƵƐ 
SƵŵƉĨͲVĞŝůĐŚĞŶ VŝŽůĂ ƉĂůƵƐƚƌŝƐ 
WĂůĚͲSĂƵĞƌŬůĞĞ OǆĂůŝƐ ĂĐĞƚŽƐĞůůĂ 
ZĂƵŶͲWŝĐŬĞ VŝĐŝĂ ƐĞƉŝƵŵ 
KƌŝĞĐŚĞŶĚĞƌ HĂŚŶĞŶĨƵƘ RĂŶƵŶĐƵůƵƐ ƌĞƉĞŶƐ 
WĂůĚͲVĞƌŐŝƐƐŵĞŝŶŶŝĐŚƚ MǇŽƐŽƚŝƐ ƐǇůǀĂƚŝĐĂ 
SƚƵŵƉĨďůćƚƚƌŝŐĞƌ AŵƉĨĞƌ RƵŵĞǆ ŽďƚƵƐŝĨŽůŝƵƐ 
MĂŝŐůƂĐŬĐŚĞŶ CŽŶǀĂůůĂƌŝĂ ŵĂũĂůŝƐ 
FƵĐŚƐΖ GƌĞŝƐŬƌĂƵƚ SĞŶĞĐŝŽ ŽǀĂƚƵƐ 
SĐŚůŝƚǌďůćƚƚƌŝŐĞƌ SƚŽƌĐŚƐĐŚŶĂďĞů GĞƌĂŶŝƵŵ ĚŝƐƐĞĐƚƵŵ 
AƌƚĞŶŐƌƵƉƉĞ WĞŝĐŚĞ TƌĞƐƉĞ BƌŽŵƵƐ ŚŽƌĚĞĂĐĞƵƐ ĂŐŐ͘ 
WŝĞƐĞŶͲKŶćƵĞůŐƌĂƐ DĂĐƚǇůŝƐ ŐůŽŵĞƌĂƚĂ 
HĂŝŶͲSƚĞƌŶŵŝĞƌĞ SƚĞůůĂƌŝĂ ŶĞŵŽƌƵŵ 
AƵƐĚĂƵĞƌŶĚĞƐ GćŶƐĞďůƺŵĐŚĞŶ BĞůůŝƐ ƉĞƌĞŶŶŝƐ 
GƌŽƘĞƐ MćĚĞƐƺƘ FŝůŝƉĞŶĚƵůĂ ƵůŵĂƌŝĂ 
GĂŵĂŶĚĞƌͲEŚƌĞŶƉƌĞŝƐ VĞƌŽŶŝĐĂ ĐŚĂŵĂĞĚƌǇƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƐ RŝƐƉĞŶŐƌĂƐ PŽĂ ƚƌŝǀŝĂůŝƐ 
WĂůĚͲSŝŵƐĞ SĐŝƌƉƵƐ ƐǇůǀĂƚŝĐƵƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƐ HŽƌŶŬƌĂƵƚ CĞƌĂƐƚŝƵŵ ŚŽůŽƐƚĞŽŝĚĞƐ 
DŽƌŶŝŐĞƌ WƵƌŵĨĂƌŶ DƌǇŽƉƚĞƌŝƐ ĐĂƌƚŚƵƐŝĂŶĂ 
WĂůĚŵĞŝƐƚĞƌ GĂůŝƵŵ ŽĚŽƌĂƚƵŵ 
WĞŐͲRĂƵŬĞ SŝƐǇŵďƌŝƵŵ ŽĨĨŝĐŝŶĂůĞ 
RŝĞƐĞŶͲBćƌĞŶŬůĂƵ HĞƌĂĐůĞƵŵ ŵĂŶƚĞŐĂǌǌŝĂŶƵŵ 
WĂůĚͲZŝĞƐƚ SƚĂĐŚǇƐ ƐǇůǀĂƚŝĐĂ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ RŽƐƐŬĂƐƚĂŶŝĞ AĞƐĐƵůƵƐ ŚŝƉƉŽĐĂƐƚĂŶƵŵ 
WĂůĚͲEŶŐĞůǁƵƌǌ AŶŐĞůŝĐĂ ƐǇůǀĞƐƚƌŝƐ 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
RŝĞƐĞŶͲSĐŚǁŝŶŐĞů FĞƐƚƵĐĂ ŐŝŐĂŶƚĞĂ 
FůĂƚƚĞƌͲBŝŶƐĞ JƵŶĐƵƐ ĞĨĨƵƐƵƐ 
GŝĞƌƐĐŚ AĞŐŽƉŽĚŝƵŵ ƉŽĚĂŐƌĂƌŝĂ 
RŽŚƌͲGůĂŶǌŐƌĂƐ PŚĂůĂƌŝƐ ĂƌƵŶĚŝŶĂĐĞĂ 
KůĞŝŶďůƺƚŝŐĞ KƂŶŝŐƐŬĞƌǌĞ VĞƌďĂƐĐƵŵ ƚŚĂƉƐƵƐ 
BƌĞŝƚǁĞŐĞƌŝĐŚ PůĂŶƚĂŐŽ ŵĂũŽƌ ĂŐŐ͘ 
KŶŽďůĂƵĐŚƐƌĂƵŬĞ AůůŝĂƌŝĂ ƉĞƚŝŽůĂƚĂ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƐ FĞƌŬĞůŬƌĂƵƚ HǇƉŽĐŚĂĞƌŝƐ ƌĂĚŝĐĂƚĂ 
KĂŶƚĞŶͲHĂƌƚŚĞƵ HǇƉĞƌŝĐƵŵ ŵĂĐƵůĂƚƵŵ 
AƌƚĞŶŐƌƵƉƉĞ GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ 
SĐŚĂĨŐĂƌďĞ AĐŚŝůůĞĂ ŵŝůůĞĨŽůŝƵŵ ĂŐŐ͘ 
DƌĂŚƚͲSĐŚŵŝĞůĞ DĞƐĐŚĂŵƉƐŝĂ ĨůĞǆƵŽƐĂ 
WĂůĚͲSĐŚĂĐŚƚĞůŚĂůŵ EƋƵŝƐĞƚƵŵ ƐǇůǀĂƚŝĐƵŵ 
SĐŚŵĂůďůćƚƚƌŝŐĞƐ 
WĞŝĚĞŶƌƂƐĐŚĞŶ EƉŝůŽďŝƵŵ ĂŶŐƵƐƚŝĨŽůŝƵŵ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ EďĞƌĞƐĐŚĞ ŝ͘ǁ͘S͘ SŽƌďƵƐ ĂƵĐƵƉĂƌŝĂ 
WĂůĚͲSĂƵĞƌŬůĞĞ OǆĂůŝƐ ĂĐĞƚŽƐĞůůĂ 
SŝůďĞƌͲWĞŝĚĞ SĂůŝǆ ĂůďĂ 
EĐŚƚĞ HŝŵďĞĞƌĞ RƵďƵƐ ŝĚĂĞƵƐ 
GůĞŝĐŚďůćƚƚƌŝŐĞƌ VŽŐĞůŬŶƂƚĞƌŝĐŚ PŽůǇŐŽŶƵŵ ĂƌĞŶĂƐƚƌƵŵ 
BůƵƚƌŽƚĞƌ HĂƌƚƌŝĞŐĞů CŽƌŶƵƐ ƐĂŶŐƵŝŶĞĂ 
AƌƚĞŶŐƌƵƉƉĞ EĐŚƚĞƌ SĐŚĂĨͲ
SĐŚǁŝŶŐĞů FĞƐƚƵĐĂ ŽǀŝŶĂ ĂŐŐ͘ 
SƵŵƉĨͲLĂďŬƌĂƵƚ GĂůŝƵŵ ƉĂůƵƐƚƌĞ 
FĞůĚͲKůĞĞ TƌŝĨŽůŝƵŵ ĐĂŵƉĞƐƚƌĞ 
SĐŚǁĂƌǌĨƌƺĐŚƚŝŐĞƌ ZǁĞŝǌĂŚŶ BŝĚĞŶƐ ĨƌŽŶĚŽƐĂ 
WĞŝƘͲTĂŶŶĞ AďŝĞƐ ĂůďĂ 
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Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
SĐŚŵĂůďůćƚƚƌŝŐĞƐ GƌĞŝƐŬƌĂƵƚ SĞŶĞĐŝŽ ŝŶĂĞƋƵŝĚĞŶƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƐ HĞůŵŬƌĂƵƚ SĐƵƚĞůůĂƌŝĂ ŐĂůĞƌŝĐƵůĂƚĂ 
RĂƵĞ GćŶƐĞĚŝƐƚĞů SŽŶĐŚƵƐ ĂƐƉĞƌ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ EĨĞƵ HĞĚĞƌĂ ŚĞůŝǆ 
GƌŽƘďůƺƚŝŐĞƐ WŝĞƐĞŶͲLĂďŬƌĂƵƚ GĂůŝƵŵ ĂůďƵŵ 
SĂǀŽǇĞƌ HĂďŝĐŚƚƐŬƌĂƵƚ HŝĞƌĂĐŝƵŵ ƐĂďĂƵĚƵŵ 
AĐŬĞƌͲWŝƚǁĞŶďůƵŵĞ KŶĂƵƚŝĂ ĂƌǀĞŶƐŝƐ 
SĐŚƵƚƚͲKƌĞƐƐĞ LĞƉŝĚŝƵŵ ƌƵĚĞƌĂůĞ 
SĐŚŵĂůďůćƚƚƌŝŐĞƐ 
WĞŝĚĞŶƌƂƐĐŚĞŶ EƉŝůŽďŝƵŵ ĂŶŐƵƐƚŝĨŽůŝƵŵ 
FĞŶĐŚĞů FŽĞŶŝĐƵůƵŵ ǀƵůŐĂƌĞ 
KůĞŝŶĞƐ SĐŚŶĞĞŐůƂĐŬĐŚĞŶ GĂůĂŶƚŚƵƐ ŶŝǀĂůŝƐ 
RĂŝŶŬŽŚů LĂƉƐĂŶĂ ĐŽŵŵƵŶŝƐ 
EĨĞƵͲEŚƌĞŶƉƌĞŝƐ VĞƌŽŶŝĐĂ ŚĞĚĞƌŝĨŽůŝĂ 
UĨĞƌͲWŽůĨƐƚƌĂƉƉ LǇĐŽƉƵƐ ĞƵƌŽƉĂĞƵƐ 
SƵŵƉĨͲRƵŚƌŬƌĂƵƚ GŶĂƉŚĂůŝƵŵ ƵůŝŐŝŶŽƐƵŵ 
GƌŽƘĞ FĞƚƚŚĞŶŶĞ HǇůŽƚĞůĞƉŚŝƵŵ ŵĂǆŝŵƵŵ 
WĂƐƐĞƌƉĨĞĨĨĞƌͲKŶƂƚĞƌŝĐŚ PĞƌƐŝĐĂƌŝĂ ŚǇĚƌŽƉŝƉĞƌ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ ZĂƵŶǁŝŶĚĞ CĂůǇƐƚĞŐŝĂ ƐĞƉŝƵŵ 
HĞŝĚĞŬƌĂƵƚ CĂůůƵŶĂ ǀƵůŐĂƌŝƐ 
TĂƵďĞ TƌĞƐƉĞ BƌŽŵƵƐ ƐƚĞƌŝůŝƐ 
SĐŚĂƌďŽĐŬƐŬƌĂƵƚ FŝĐĂƌŝĂ ǀĞƌŶĂ 
WŝĞƐĞŶͲKĞƌďĞů AŶƚŚƌŝƐĐƵƐ ƐǇůǀĞƐƚƌŝƐ 
EƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ LćƌĐŚĞ LĂƌŝǆ ĚĞĐŝĚƵĂ 
WĞŝƘĞ TĂƵďŶĞƐƐĞů LĂŵŝƵŵ ĂůďƵŵ 
KƺďůĞƌͲ WĞŝĚĞ SĂůŝǆ ǆ ƐŵŝƚŚŝĂŶĂ 
RŽƚĞ HĞĐŬĞŶŬŝƌƐĐŚĞ LŽŶŝĐĞƌĂ ǆǇůŽƐƚĞƵŵ 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
KŽŵƉĂƐƐͲLĂƚƚŝĐŚ LĂĐƚƵĐĂ ƐĞƌƌŝŽůĂ 
AĐŬĞƌͲGćŶƐĞĚŝƐƚĞů SŽŶĐŚƵƐ ĂƌǀĞŶƐŝƐ 
SĐŚůĂŶŐĞŶͲWŝĞƐĞŶŬŶƂƚĞƌŝĐŚ BŝƐƚŽƌƚĂ ŽĨĨŝĐŝŶĂůŝƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ FƌŽƐĐŚůƂĨĨĞů AůŝƐŵĂ ƉůĂŶƚĂŐŽͲĂƋƵĂƚŝĐĂ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ HĂŝŶƐŝŵƐĞ LƵǌƵůĂ ĐĂŵƉĞƐƚƌŝƐ 
WŝĞƐĞŶͲPŝƉƉĂƵ CƌĞƉŝƐ ďŝĞŶŶŝƐ 
AĐŬĞƌͲHŽƌŶŬƌĂƵƚ CĞƌĂƐƚŝƵŵ ĂƌǀĞŶƐĞ 
KŶćƵĞůͲBŝŶƐĞ JƵŶĐƵƐ ĐŽŶŐůŽŵĞƌĂƚƵƐ 
AƌƚĞŶŐƌƵƉƉĞ SƵŵƉĨͲ
WĂƐƐĞƌƐƚĞƌŶ CĂůůŝƚƌŝĐŚĞ ƉĂůƵƐƚƌŝƐ ĂŐŐ͘ 
WŝĞƐĞŶͲBćƌĞŶŬůĂƵ HĞƌĂĐůĞƵŵ ƐƉŚŽŶĚǇůŝƵŵ 
WĞŝƘĞƌ SƚĞŝŶŬůĞĞ MĞůŝůŽƚƵƐ ĂůďƵƐ 
RŝĞƐĞŶͲSĐŚǁŝŶŐĞů FĞƐƚƵĐĂ ŐŝŐĂŶƚĞĂ 
BůƵƚǁƵƌǌ PŽƚĞŶƚŝůůĂ ĞƌĞĐƚĂ 
SĐŚĂƌĨĞƌ MĂƵĞƌƉĨĞĨĨĞƌ SĞĚƵŵ ĂĐƌĞ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ WĞŐǁĂƌƚĞ CŝĐŚŽƌŝƵŵ ŝŶƚǇďƵƐ 
SƚƌĂŚůĞŶůŽƐĞ KĂŵŝůůĞ MĂƚƌŝĐĂƌŝĂ ĚŝƐĐŽŝĚĞĂ 
KůĞŝŶŬƂƉĨŝŐĞƌ PŝƉƉĂƵ CƌĞƉŝƐ ĐĂƉŝůůĂƌŝƐ 
KůĞŝŶĞƐ MĂƵƐŽŚƌŚĂďŝĐŚƚƐŬƌĂƵƚ PŝůŽƐĞůůĂ ŽĨĨŝĐŝŶĂƌƵŵ 
FĞƚƚǁŝĞƐĞŶͲMĂƌŐĞƌŝƚĞ LĞƵĐĂŶƚŚĞŵƵŵ ŝƌĐƵƚŝĂŶƵŵ 
RŽƚĞ JŽŚĂŶŶŝƐďĞĞƌĞ RŝďĞƐ ƌƵďƌƵŵ 
GĞďŝƌŐƐͲTćƐĐŚĞůŬƌĂƵƚ NŽĐĐĂĞĂ ĐĂĞƌƵůĞƐĐĞŶƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƐ GƌĞŝƐŬƌĂƵƚ SĞŶĞĐŝŽ ǀƵůŐĂƌŝƐ 
HĂŝŶͲVĞŝůĐŚĞŶ VŝŽůĂ ƌŝǀŝŶŝĂŶĂ 
GĂƌƚĞŶͲSŝůďĞƌďůĂƚƚ LƵŶĂƌŝĂ ĂŶŶƵĂ 
HŽƉĨĞŶͲSĐŚŶĞĐŬĞŶŬůĞĞ MĞĚŝĐĂŐŽ ůƵƉƵůŝŶĂ 
BĂĐŚďƵŶŐĞŶͲEŚƌĞŶƉƌĞŝƐ VĞƌŽŶŝĐĂ ďĞĐĐĂďƵŶŐĂ 
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Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
RƵŶĚďůćƚƚƌŝŐĞ GůŽĐŬĞŶďůƵŵĞ CĂŵƉĂŶƵůĂ ƌŽƚƵŶĚŝĨŽůŝĂ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƐ WŝĞƐĞŶͲ
SĐŚĂƵŵŬƌĂƵƚ CĂƌĚĂŵŝŶĞ ƉƌĂƚĞŶƐŝƐ 
SƺƘͲKŝƌƐĐŚĞ PƌƵŶƵƐ ĂǀŝƵŵ 
FćƌďĞƌͲHƵŶĚƐŬĂŵŝůůĞ AŶƚŚĞŵŝƐ ƚŝŶĐƚŽƌŝĂ 
BĞŚĂĂƌƚĞƌ KćůďĞƌŬƌŽƉĨ CŚĂĞƌŽƉŚǇůůƵŵ ŚŝƌƐƵƚƵŵ 
IŶĚŝƐĐŚĞƐ FŝŶŐĞƌŬƌĂƵƚ PŽƚĞŶƚŝůůĂ ŝŶĚŝĐĂ 
WĞŐͲRĂƵŬĞ SŝƐǇŵďƌŝƵŵ ŽĨĨŝĐŝŶĂůĞ 
BĂŶĚŐƌĂƐ PŚĂůĂƌŝƐ ĂƌƵŶĚŝŶĂĐĞĂ ǀĂƌ͘ ƉŝĐƚĂ 
GƌŽƘĞƌ WŝĞƐĞŶŬŶŽƉĨ SĂŶŐƵŝƐŽƌďĂ ŽĨĨŝĐŝŶĂůŝƐ 
WĞŝƘĞƌ SƚĞŝŶŬůĞĞ MĞůŝůŽƚƵƐ ĂůďƵƐ 
AƌƚĞŶŐƌƵƉƉĞ WĞŝƘĞƌ GćŶƐĞĨƵƘ CŚĞŶŽƉŽĚŝƵŵ ĂůďƵŵ ĂŐŐ͘ 
KŶćƵĞůͲHŽƌŶŬƌĂƵƚ CĞƌĂƐƚŝƵŵ ŐůŽŵĞƌĂƚƵŵ 
LĂŶǌĞƚƚͲKƌĂƚǌĚŝƐƚĞů CŝƌƐŝƵŵ ǀƵůŐĂƌĞ 
KĂŶĂĚŝƐĐŚĞ GŽůĚƌƵƚĞ SŽůŝĚĂŐŽ ĐĂŶĂĚĞŶƐŝƐ 
KŽƌďͲWĞŝĚĞ SĂůŝǆ ǀŝŵŝŶĂůŝƐ 
BƵƐĐŚͲWŝŶĚƌƂƐĐŚĞŶ AŶĞŵŽŶĞ ŶĞŵŽƌŽƐĂ 
WŝůĚĞ MĂůǀĞ MĂůǀĂ ƐǇůǀĞƐƚƌŝƐ 
KƌĂƵƐĞƌ AŵƉĨĞƌ RƵŵĞǆ ĐƌŝƐƉƵƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ GŝůďǁĞŝĚĞƌŝĐŚ LǇƐŝŵĂĐŚŝĂ ǀƵůŐĂƌŝƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ SƚĂĐŚĞůďĞĞƌĞ RŝďĞƐ ƵǀĂͲĐƌŝƐƉĂ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ FƌĂƵĞŶŵĂŶƚĞů AůĐŚĞŵŝůůĂ ǀƵůŐĂƌŝƐ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ 
SƵŵƉĨĚŽƚƚĞƌďůƵŵĞ ŝ͘ǁ͘S͘ CĂůƚŚĂ ƉĂůƵƐƚƌŝƐ 
SƵŵƉĨͲSĐŚǁĞƌƚůŝůŝĞ IƌŝƐ ƉƐĞƵĚĂĐŽƌƵƐ 
AĐŬĞƌͲWŝŶĚĞ CŽŶǀŽůǀƵůƵƐ ĂƌǀĞŶƐŝƐ 
SĂĂƚͲMŽŚŶ PĂƉĂǀĞƌ ĚƵďŝƵŵ 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
KůĞŝŶďůƺƚŝŐĞƌ HŽŚůǌĂŚŶ GĂůĞŽƉƐŝƐ ďŝĨŝĚĂ 
OŚƌͲWĞŝĚĞ SĂůŝǆ ĂƵƌŝƚĂ 
GćŶƐĞͲFŝŶŐĞƌŬƌĂƵƚ PŽƚĞŶƚŝůůĂ ĂŶƐĞƌŝŶĂ 
SĐŚǁĂƌǌĞƌ NĂĐŚƚƐĐŚĂƚƚĞŶ SŽůĂŶƵŵ ŶŝŐƌƵŵ 
AĐŬĞƌͲWŝŶĚĞŶŬŶƂƚĞƌŝĐŚ FĂůůŽƉŝĂ ĐŽŶǀŽůǀƵůƵƐ 
FćƌďĞƌͲGŝŶƐƚĞƌ GĞŶŝƐƚĂ ƚŝŶĐƚŽƌŝĂ 
EĐŚƚĞ KĂŵŝůůĞ MĂƚƌŝĐĂƌŝĂ ƌĞĐƵƚŝƚĂ 
KůĞŝŶĞƌ SĂƵĞƌĂŵƉĨĞƌ RƵŵĞǆ ĂĐĞƚŽƐĞůůĂ 
AĐŬĞƌͲVĞƌŐŝƐƐŵĞŝŶŶŝĐŚƚ MǇŽƐŽƚŝƐ ĂƌǀĞŶƐŝƐ 
KƌŝĞĐŚĞŶĚĞƌ GƺŶƐĞů AũƵŐĂ ƌĞƉƚĂŶƐ 
FƌƺŚůŝŶŐƐͲFĞůƐĞŶďůƺŵĐŚĞŶ DƌĂďĂ ǀĞƌŶĂ 
AƌŵĞŶŝƐĐŚĞ TƌĂƵďĞŶŚǇĂǌŝŶƚŚĞ MƵƐĐĂƌŝ ĂƌŵĞŶŝĂĐƵŵ 
AĐŬĞƌͲSĐŚŵĂůǁĂŶĚ AƌĂďŝĚŽƉƐŝƐ ƚŚĂůŝĂŶĂ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƐ RĂƉƺŶǌĐŚĞŶ VĂůĞƌŝĂŶĞůůĂ ůŽĐƵƐƚĂ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ SĂůǌƐĐŚǁĂĚĞŶ PƵĐĐŝŶĞůůŝĂ ĚŝƐƚĂŶƐ 
WĞŝƘĞ FĞƚƚŚĞŶŶĞ SĞĚƵŵ ĂůďƵŵ 
VŝĞƌŵćŶŶŝŐĞƐ SĐŚĂƵŵŬƌĂƵƚ CĂƌĚĂŵŝŶĞ ŚŝƌƐƵƚĂ 
ZĂƵŶͲWŝĐŬĞ VŝĐŝĂ ƐĞƉŝƵŵ 
AƌƚĞŶŐƌƵƉƉĞ GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ 
AŬĞůĞŝ AƋƵŝůĞŐŝĂ ǀƵůŐĂƌŝƐ ĂŐŐ͘ 
WĂůĚͲGƌĞŝƐŬƌĂƵƚ SĞŶĞĐŝŽ ƐǇůǀĂƚŝĐƵƐ 
RĞŝĐŚĂƌĚƚͲ WĞŝĚĞ SĂůŝǆ ǆ ƌĞŝĐŚĂƌĚƚŝŝ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ WƵƌŵĨĂƌŶ DƌǇŽƉƚĞƌŝƐ ĨŝůŝǆͲŵĂƐ 
HĂƌǌĞƌ LĂďŬƌĂƵƚ GĂůŝƵŵ ƐĂǆĂƚŝůĞ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ SĐŚŶĞĞďĂůů VŝďƵƌŶƵŵ ŽƉƵůƵƐ 
RĂŝŶĨĂƌŶͲWƵĐŚĞƌďůƵŵĞ TĂŶĂĐĞƚƵŵ ǀƵůŐĂƌĞ 
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Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
OƌĂŶŐĞƌŽƚĞƐ 
MĂƵƐŽŚƌŚĂďŝĐŚƚƐŬƌĂƵƚ PŝůŽƐĞůůĂ ĂƵƌĂŶƚŝĂĐĂ 
DƌĂŚƚͲSĐŚŵŝĞůĞ DĞƐĐŚĂŵƉƐŝĂ ĨůĞǆƵŽƐĂ 
KŽƌŶͲFůŽĐŬĞŶďůƵŵĞ CǇĂŶƵƐ ƐĞŐĞƚƵŵ 
WŝŶƚĞƌͲLŝŶĚĞ TŝůŝĂ ĐŽƌĚĂƚĂ 
ZŽƚƚŝŐĞƐ WĞŝĚĞŶƌƂƐĐŚĞŶ EƉŝůŽďŝƵŵ ŚŝƌƐƵƚƵŵ 
GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƐ LĞŝŶŬƌĂƵƚ LŝŶĂƌŝĂ ǀƵůŐĂƌŝƐ 
GĂƌƚĞŶͲ WĞŝƘǁƵƌǌ PŽůǇŐŽŶĂƚƵŵ ǆ ŚǇďƌŝĚƵŵ 
EĐŚƚĞƌ SƚĞŝŶŬůĞĞ MĞůŝůŽƚƵƐ ŽĨĨŝĐŝŶĂůŝƐ 
SƵŵƉĨͲZŝĞƐƚ SƚĂĐŚǇƐ ƉĂůƵƐƚƌŝƐ 
EŝŶŐƌŝĨĨůŝŐĞƌ WĞŝƘĚŽƌŶ CƌĂƚĂĞŐƵƐ ŵŽŶŽŐǇŶĂ 
AƌƚĞŶŐƌƵƉƉĞ GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ 
SĐŚĂĨŐĂƌďĞ AĐŚŝůůĞĂ ŵŝůůĞĨŽůŝƵŵ ĂŐŐ͘ 
SĂůďĞŝͲGĂŵĂŶĚĞƌ TĞƵĐƌŝƵŵ ƐĐŽƌŽĚŽŶŝĂ 
PĂƐƚŝŶĂŬ PĂƐƚŝŶĂĐĂ ƐĂƚŝǀĂ 
KůĞŝŶŬƂƉĨŝŐĞƌ PŝƉƉĂƵ CƌĞƉŝƐ ĐĂƉŝůůĂƌŝƐ 
EƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ EŝďĞ TĂǆƵƐ ďĂĐĐĂƚĂ 
JĂŬŽďƐͲGƌĞŝƐŬƌĂƵƚ SĞŶĞĐŝŽ ũĂĐŽďĂĞĂ 
MOOSE 
EĐŚƚĞƐ SĐŚůĂĨŵŽŽƐ HǇƉŶƵŵ ĐƵƉƌĞƐƐŝĨŽƌŵĞ 
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Die Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfolgt für die nachfolgend aufgeführten Pflanzenarten mit Schutzstatus. Ergänzend zur Datenbankabfrage 
erfolgten Ortsbegehungen im Sommer 2019 und Frühjahr 2020. 
 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
Schutzstatus 
BNatSchG 

Schutzstatus 
RL_SN 

Beurteilung der potentiellen Beeinträchtigung/ 
Gefährdung 

FARN- U. SAMENPFLANZEN 

GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƐ FĞƌŬĞůŬƌĂƵƚ HǇƉŽĐŚĂĞƌŝƐ ƌĂĚŝĐĂƚĂ ϭ ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

AƌƚĞŶŐƌƵƉƉĞ AƌǌŶĞŝͲ BĂůĚƌŝĂŶ VĂůĞƌŝĂŶĂ ŽĨĨŝĐŝŶĂůŝƐ ĂŐŐ͘  ϯ ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

WĞŝƘͲTĂŶŶĞ AďŝĞƐ ĂůďĂ  ϭ 
VŽƌŬŽŵŵĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ BŝŽƚŽƉĂƵƐͲ
ƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

AƌƚĞŶŐƌƵƉƉĞ SƵŵƉĨͲWĂƐƐĞƌƐƚĞƌŶ CĂůůŝƚƌŝĐŚĞ ƉĂůƵƐƚƌŝƐ ĂŐŐ͘  V ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

FĞƚƚǁŝĞƐĞŶͲMĂƌŐĞƌŝƚĞ LĞƵĐĂŶƚŚĞŵƵŵ ŝƌĐƵƚŝĂŶƵŵ  V ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

GĞďŝƌŐƐͲTćƐĐŚĞůŬƌĂƵƚ NŽĐĐĂĞĂ ĐĂĞƌƵůĞƐĐĞŶƐ  V ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

FćƌďĞƌͲHƵŶĚƐŬĂŵŝůůĞ AŶƚŚĞŵŝƐ ƚŝŶĐƚŽƌŝĂ  V ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ FƌĂƵĞŶŵĂŶƚĞů AůĐŚĞŵŝůůĂ ǀƵůŐĂƌŝƐ  V ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

SƵŵƉĨͲSĐŚǁĞƌƚůŝůŝĞ IƌŝƐ ƉƐĞƵĚĂĐŽƌƵƐ BG  ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

FćƌďĞƌͲGŝŶƐƚĞƌ GĞŶŝƐƚĂ ƚŝŶĐƚŽƌŝĂ  V ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

FƌƺŚůŝŶŐƐͲFĞůƐĞŶďůƺŵĐŚĞŶ DƌĂďĂ ǀĞƌŶĂ BG  ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

AƌŵĞŶŝƐĐŚĞ TƌĂƵďĞŶŚǇĂǌŝŶƚŚĞ MƵƐĐĂƌŝ ĂƌŵĞŶŝĂĐƵŵ BG  ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞƌ SĂůǌƐĐŚǁĂĚĞŶ PƵĐĐŝŶĞůůŝĂ ĚŝƐƚĂŶƐ  R ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

  BG ʹ ďĞƐŽŶĚĞƌƐ GĞƐĐŚƺƚǌƚ͖ ϭ ʹ ǀŽŵ AƵƐƐƚĞƌďĞŶ ďĞĚƌŽŚƚ͖ ϯ ʹ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ V ʹ VŽƌǁĂƌŶůŝƐƚĞ͖ R ʹ ĞǆƚƌĞŵ ƐĞůƚĞŶ͖ D ʹ DĂƚĞŶ ƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚ 



Bebauungsplan der Gemeinde Heinsdorfergrund  „An der Voigtsgrüner Straße“ im Ortsteil Hauptmannsgrün 
Begründung Satzung vom 01.07.21  

  
  
 49 
 
 

 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
Schutzstatus 
BNatSchG 

Schutzstatus 
RL_SN 

Beurteilung der potentiellen Beeinträchtigung/ 
Gefährdung 

WĞŝƘĞ FĞƚƚŚĞŶŶĞ SĞĚƵŵ ĂůďƵŵ  D ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

AƌƚĞŶŐƌƵƉƉĞ GĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ AŬĞůĞŝ AƋƵŝůĞŐŝĂ ǀƵůŐĂƌŝƐ ĂŐŐ͘ BG D ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

SĂůďĞŝͲGĂŵĂŶĚĞƌ TĞƵĐƌŝƵŵ ƐĐŽƌŽĚŽŶŝĂ  V 
VŽƌŬŽŵŵĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ BŝŽƚŽƉĂƵƐͲ
ƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

EƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ EŝďĞ TĂǆƵƐ ďĂĐĐĂƚĂ BG ϭ ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ 

  BG ʹ ďĞƐŽŶĚĞƌƐ GĞƐĐŚƺƚǌƚ͖ ϭ ʹ ǀŽŵ AƵƐƐƚĞƌďĞŶ ďĞĚƌŽŚƚ͖ ϯ ʹ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ V ʹ VŽƌǁĂƌŶůŝƐƚĞ͖ R ʹ ĞǆƚƌĞŵ ƐĞůƚĞŶ͖ D ʹ DĂƚĞŶ ƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚ 

 
Zusammenfassend ist für das Schutzgut Pflanzen festzustellen: 

§ 44 Abs.1 Nr. 4BNatSchG – Verbot der Entnahme, der Beschädigung und Beschädigung ihrer Standorte von wild lebenden Pflanzen der 
besonders geschützten Arten: 
Durch die Art des Vorhabens sind keine Betroffenheiten für wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten zu erwarten. 
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Schutzgut Tiere 

Bei der durch das SG Naturschutz des Landratsamtes Vogtlandkreis durchgeführten Datenbankabfrage wurden folgende Tierarten festgestellt: 
 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
VÖGEL 
KŝĞďŝƚǌ VĂŶĞůůƵƐ ǀĂŶĞůůƵƐ 
SĐŚǁĂƌǌƐƚŽƌĐŚ CŝĐŽŶŝĂ ŶŝŐƌĂ 
WĞŝƘƐƚŽƌĐŚ CŝĐŽŶŝĂ ĐŝĐŽŶŝĂ 
KŽůŬƌĂďĞ CŽƌǀƵƐ ĐŽƌĂǆ 
SƉĞƌďĞƌ AĐĐŝƉŝƚĞƌ ŶŝƐƵƐ 
BĞƌŐĨŝŶŬ FƌŝŶŐŝůůĂ ŵŽŶƚŝĨƌŝŶŐŝůůĂ 
RŽŚƌĂŵŵĞƌ EŵďĞƌŝǌĂ ƐĐŚŽĞŶŝĐůƵƐ 
RŽŚƌǁĞŝŚĞ CŝƌĐƵƐ ĂĞƌƵŐŝŶŽƐƵƐ 
BĂƵŵĨĂůŬĞ FĂůĐŽ ƐƵďďƵƚĞŽ 
SĐŚǁĂƌǌŵŝůĂŶ MŝůǀƵƐ ŵŝŐƌĂŶƐ 
RŽƚŵŝůĂŶ MŝůǀƵƐ ŵŝůǀƵƐ 
BƌĂƵŶŬĞŚůĐŚĞŶ SĂǆŝĐŽůĂ ƌƵďĞƚƌĂ 
WĂŶĚĞƌĨĂůŬĞ FĂůĐŽ ƉĞƌĞŐƌŝŶƵƐ 
FĞůĚƐĐŚǁŝƌů LŽĐƵƐƚĞůůĂ ŶĂĞǀŝĂ 
NĞƵŶƚƂƚĞƌ LĂŶŝƵƐ ĐŽůůƵƌŝŽ 
KƵĐŬƵĐŬ CƵĐƵůƵƐ ĐĂŶŽƌƵƐ 
ZǁĞƌŐƐĐŚŶĞƉĨĞ LǇŵŶŽĐƌǇƉƚĞƐ ŵŝŶŝŵƵƐ 
TƵƌŵĨĂůŬĞ FĂůĐŽ ƚŝŶŶƵŶĐƵůƵƐ 
RŝŶŐĞůƚĂƵďĞ CŽůƵŵďĂ ƉĂůƵŵďƵƐ 
RĂďĞŶŬƌćŚĞ CŽƌǀƵƐ ĐŽƌŽŶĞ ĐŽƌŽŶĞ 
FĞůĚůĞƌĐŚĞ AůĂƵĚĂ ĂƌǀĞŶƐŝƐ 
SƚĞŝŶƐĐŚŵćƚǌĞƌ OĞŶĂŶƚŚĞ ŽĞŶĂŶƚŚĞ 
BĞŬĂƐƐŝŶĞ GĂůůŝŶĂŐŽ ŐĂůůŝŶĂŐŽ 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
MćƵƐĞďƵƐƐĂƌĚ BƵƚĞŽ ďƵƚĞŽ 
DŽƌŶŐƌĂƐŵƺĐŬĞ SǇůǀŝĂ ĐŽŵŵƵŶŝƐ 
GŽůĚƌĞŐĞŶƉĨĞŝĨĞƌ PůƵǀŝĂůŝƐ ĂƉƌŝĐĂƌŝĂ 
SƚƌĂƘĞŶƚĂƵďĞ CŽůƵŵďĂ ůŝǀŝĂ Ĩ͘ ĚŽŵĞƐƚŝĐĂ 
SƚĂƌ SƚƵƌŶƵƐ ǀƵůŐĂƌŝƐ 
DŽƌŶŐƌĂƐŵƺĐŬĞ SǇůǀŝĂ ĐŽŵŵƵŶŝƐ 
RĂƵďǁƺƌŐĞƌ LĂŶŝƵƐ ĞǆĐƵďŝƚŽƌ 
BůƵƚŚćŶĨůŝŶŐ CĂƌĚƵĞůŝƐ ĐĂŶŶĂďŝŶĂ 
BĂĐŚƐƚĞůǌĞ MŽƚĂĐŝůůĂ ĂůďĂ 
SƚĂƌ SƚƵƌŶƵƐ ǀƵůŐĂƌŝƐ 
KŽƌŶǁĞŝŚĞ CŝƌĐƵƐ ĐǇĂŶĞƵƐ 
GŽůĚƌĞŐĞŶƉĨĞŝĨĞƌ PůƵǀŝĂůŝƐ ĂƉƌŝĐĂƌŝĂ 
SŝŶŐĚƌŽƐƐĞů TƵƌĚƵƐ ƉŚŝůŽŵĞůŽƐ 
AĚůĞƌďƵƐƐĂƌĚ BƵƚĞŽ ƌƵĨŝŶƵƐ 
SƵŵƉĨŽŚƌĞƵůĞ AƐŝŽ ĨůĂŵŵĞƵƐ 
GƌƺŶƐƉĞĐŚƚ PŝĐƵƐ ǀŝƌŝĚŝƐ 
RĂƵĐŚƐĐŚǁĂůďĞ HŝƌƵŶĚŽ ƌƵƐƚŝĐĂ 
WŝĞĚĞŚŽƉĨ UƉƵƉĂ ĞƉŽƉƐ 
TƵƌƚĞůƚĂƵďĞ SƚƌĞƉƚŽƉĞůŝĂ ƚƵƌƚƵƌ 
KƌĂŶŝĐŚ GƌƵƐ ŐƌƵƐ 
HĂďŝĐŚƚ AĐĐŝƉŝƚĞƌ ŐĞŶƚŝůŝƐ 
GƌĂƵŐĂŶƐ AŶƐĞƌ ĂŶƐĞƌ 
MĞŚůƐĐŚǁĂůďĞ DĞůŝĐŚŽŶ ƵƌďŝĐƵŵ 
HŽŚůƚĂƵďĞ CŽůƵŵďĂ ŽĞŶĂƐ 
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Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
RĂƵĨƵƘďƵƐƐĂƌĚ BƵƚĞŽ ůĂŐŽƉƵƐ 
TƌĂƵĞƌƐĐŚŶćƉƉĞƌ FŝĐĞĚƵůĂ ŚǇƉŽůĞƵĐĂ 
BƌĂĐŚƉŝĞƉĞƌ AŶƚŚƵƐ ĐĂŵƉĞƐƚƌŝƐ 
SÄUGETIERE 
RĞŚ CĂƉƌĞŽůƵƐ ĐĂƉƌĞŽůƵƐ 
FĞůĚŚĂƐĞ LĞƉƵƐ ĞƵƌŽƉĂĞƵƐ 
WĂƐĐŚďćƌ PƌŽĐǇŽŶ ůŽƚŽƌ 
LURCHE  
EƌĚŬƌƂƚĞ BƵĨŽ ďƵĨŽ 
GƌĂƐĨƌŽƐĐŚ RĂŶĂ ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂ 
INSEKTEN 
BƌĂƵŶĞ MŽƐĂŝŬũƵŶŐĨĞƌ AĞƐŚŶĂ ŐƌĂŶĚŝƐ 
GƌŽƘĞ PĞĐŚůŝďĞůůĞ IƐĐŚŶƵƌĂ ĞůĞŐĂŶƐ 
BůĂƵĨůƺŐĞůͲPƌĂĐŚƚůŝďĞůůĞ CĂůŽƉƚĞƌǇǆ ǀŝƌŐŽ 
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Die Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfolgt für die nachfolgend aufgeführten Tierarten mit Schutzstatus. Ergänzend zur Datenbankabfrage erfolgten 
Ortsbegehungen im Sommer 2019 und Frühjahr 2020. 
 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
Schutzstatus 
Natura 2000 

Schutzstatus 
BNatSchG 

Schutzstatus 
RL_SN 

Beurteilung der potentiellen 
Beeinträchtigung/ Gefährdung 

VÖGEL 

KŝĞďŝƚǌ VĂŶĞůůƵƐ ǀĂŶĞůůƵƐ SG Ϯ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

SĐŚǁĂƌǌƐƚŽƌĐŚ CŝĐŽŶŝĂ ŶŝŐƌĂ AŶŚ I Ϯ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

WĞŝƘƐƚŽƌĐŚ CŝĐŽŶŝĂ ĐŝĐŽŶŝĂ AŶŚ I SG ϯ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

KŽůŬƌĂďĞ CŽƌǀƵƐ ĐŽƌĂǆ 
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

SƉĞƌďĞƌ AĐĐŝƉŝƚĞƌ ŶŝƐƵƐ 
 

ϯ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

BĞƌŐĨŝŶŬ FƌŝŶŐŝůůĂ ŵŽŶƚŝĨƌŝŶŐŝůůĂ 
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

RŽŚƌĂŵŵĞƌ EŵďĞƌŝǌĂ ƐĐŚŽĞŶŝĐůƵƐ 
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

RŽŚƌǁĞŝŚĞ CŝƌĐƵƐ ĂĞƌƵŐŝŶŽƐƵƐ AŶŚ I 
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

   AŶŚ I ʹ AŶŚĂŶŐ I VŽŐĞůƐĐŚƵƚǌƌŝĐŚƚůŝŶŝĞ͖ SG ʹ ƐƚƌĞŶŐ ŐĞƐĐŚƺƚǌƚ͖ Ϯ ʹ ƐƚĂƌŬ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ ϯ ʹ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ ǌ ʹ ǌƵƌƺĐŬŐĞŚĞŶĚĞ BĞƐƚćŶĚĞ 
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Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
Schutzstatus 
Natura 2000 

Schutzstatus 
BNatSchG 

Schutzstatus 
RL_SN 

Beurteilung der potentiellen 
Beeinträchtigung/ Gefährdung 

BĂƵŵĨĂůŬĞ FĂůĐŽ ƐƵďďƵƚĞŽ 
 

Ϯ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

SĐŚǁĂƌǌŵŝůĂŶ MŝůǀƵƐ ŵŝŐƌĂŶƐ AŶŚ I 
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

RŽƚŵŝůĂŶ MŝůǀƵƐ ŵŝůǀƵƐ AŶŚ I 
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

BƌĂƵŶŬĞŚůĐŚĞŶ SĂǆŝĐŽůĂ ƌƵďĞƚƌĂ 
 

ϯ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

WĂŶĚĞƌĨĂůŬĞ FĂůĐŽ ƉĞƌĞŐƌŝŶƵƐ AŶŚ I 
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

FĞůĚƐĐŚǁŝƌů LŽĐƵƐƚĞůůĂ ŶĂĞǀŝĂ 
 

ǌ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

NĞƵŶƚƂƚĞƌ LĂŶŝƵƐ ĐŽůůƵƌŝŽ AŶŚ I 
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

KƵĐŬƵĐŬ CƵĐƵůƵƐ ĐĂŶŽƌƵƐ 
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

ZǁĞƌŐƐĐŚŶĞƉĨĞ LǇŵŶŽĐƌǇƉƚĞƐ ŵŝŶŝŵƵƐ 
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

TƵƌŵĨĂůŬĞ FĂůĐŽ ƚŝŶŶƵŶĐƵůƵƐ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

   AŶŚ I ʹ AŶŚĂŶŐ I VŽŐĞůƐĐŚƵƚǌƌŝĐŚƚůŝŶŝĞ͖ SG ʹ ƐƚƌĞŶŐ ŐĞƐĐŚƺƚǌƚ͖ Ϯ ʹ ƐƚĂƌŬ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ ϯ ʹ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ ǌ ʹ ǌƵƌƺĐŬŐĞŚĞŶĚĞ BĞƐƚćŶĚĞ 
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Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
Schutzstatus 
Natura 2000 

Schutzstatus 
BNatSchG 

Schutzstatus 
RL_SN 

Beurteilung der potentiellen 
Beeinträchtigung/ Gefährdung 

RŝŶŐĞůƚĂƵďĞ CŽůƵŵďĂ ƉĂůƵŵďƵƐ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

RĂďĞŶŬƌćŚĞ CŽƌǀƵƐ ĐŽƌŽŶĞ ĐŽƌŽŶĞ  
 

ǌ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

FĞůĚůĞƌĐŚĞ AůĂƵĚĂ ĂƌǀĞŶƐŝƐ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

SƚĞŝŶƐĐŚŵćƚǌĞƌ OĞŶĂŶƚŚĞ ŽĞŶĂŶƚŚĞ  
 

Ϯ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

BĞŬĂƐƐŝŶĞ GĂůůŝŶĂŐŽ ŐĂůůŝŶĂŐŽ  SG Ϯ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

MćƵƐĞďƵƐƐĂƌĚ BƵƚĞŽ ďƵƚĞŽ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

DŽƌŶŐƌĂƐŵƺĐŬĞ SǇůǀŝĂ ĐŽŵŵƵŶŝƐ  
 

ǌ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

GŽůĚƌĞŐĞŶƉĨĞŝĨĞƌ PůƵǀŝĂůŝƐ ĂƉƌŝĐĂƌŝĂ  SG  
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

SƚƌĂƘĞŶƚĂƵďĞ CŽůƵŵďĂ ůŝǀŝĂ Ĩ͘ ĚŽŵĞƐƚŝĐĂ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

   AŶŚ I ʹ AŶŚĂŶŐ I VŽŐĞůƐĐŚƵƚǌƌŝĐŚƚůŝŶŝĞ͖ SG ʹ ƐƚƌĞŶŐ ŐĞƐĐŚƺƚǌƚ͖ Ϯ ʹ ƐƚĂƌŬ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ ϯ ʹ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ ǌ ʹ ǌƵƌƺĐŬŐĞŚĞŶĚĞ BĞƐƚćŶĚĞ  
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Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
Schutzstatus 
Natura 2000 

Schutzstatus 
BNatSchG 

Schutzstatus 
RL_SN 

Beurteilung der potentiellen 
Beeinträchtigung/ Gefährdung 

SƚĂƌ SƚƵƌŶƵƐ ǀƵůŐĂƌŝƐ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

DŽƌŶŐƌĂƐŵƺĐŬĞ SǇůǀŝĂ ĐŽŵŵƵŶŝƐ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

RĂƵďǁƺƌŐĞƌ LĂŶŝƵƐ ĞǆĐƵďŝƚŽƌ  SG Ϯ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

BůƵƚŚćŶĨůŝŶŐ CĂƌĚƵĞůŝƐ ĐĂŶŶĂďŝŶĂ  
 

ǌ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

BĂĐŚƐƚĞůǌĞ MŽƚĂĐŝůůĂ ĂůďĂ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

SƚĂƌ SƚƵƌŶƵƐ ǀƵůŐĂƌŝƐ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

KŽƌŶǁĞŝŚĞ CŝƌĐƵƐ ĐǇĂŶĞƵƐ AŶŚ I 
 

ϭ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

GŽůĚƌĞŐĞŶƉĨĞŝĨĞƌ PůƵǀŝĂůŝƐ ĂƉƌŝĐĂƌŝĂ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

SŝŶŐĚƌŽƐƐĞů TƵƌĚƵƐ ƉŚŝůŽŵĞůŽƐ  
 

ǌ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

   AŶŚ I ʹ AŶŚĂŶŐ I VŽŐĞůƐĐŚƵƚǌƌŝĐŚƚůŝŶŝĞ͖ SG ʹ ƐƚƌĞŶŐ ŐĞƐĐŚƺƚǌƚ͖ Ϯ ʹ ƐƚĂƌŬ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ ϯ ʹ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ ǌ ʹ ǌƵƌƺĐŬŐĞŚĞŶĚĞ BĞƐƚćŶĚĞ 
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Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
Schutzstatus 
Natura 2000 

Schutzstatus 
BNatSchG 

Schutzstatus 
RL_SN 

Beurteilung der potentiellen 
Beeinträchtigung/ Gefährdung 

AĚůĞƌďƵƐƐĂƌĚ BƵƚĞŽ ƌƵĨŝŶƵƐ AŶŚ I 
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

SƵŵƉĨŽŚƌĞƵůĞ AƐŝŽ ĨůĂŵŵĞƵƐ AŶŚ I 
 

Ϭ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

GƌƺŶƐƉĞĐŚƚ PŝĐƵƐ ǀŝƌŝĚŝƐ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

RĂƵĐŚƐĐŚǁĂůďĞ HŝƌƵŶĚŽ ƌƵƐƚŝĐĂ  
 

ǌ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

WŝĞĚĞŚŽƉĨ UƉƵƉĂ ĞƉŽƉƐ  SG ϭ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

TƵƌƚĞůƚĂƵďĞ SƚƌĞƉƚŽƉĞůŝĂ ƚƵƌƚƵƌ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

KƌĂŶŝĐŚ GƌƵƐ ŐƌƵƐ  
 

Ϯ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

HĂďŝĐŚƚ AĐĐŝƉŝƚĞƌ ŐĞŶƚŝůŝƐ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

GƌĂƵŐĂŶƐ AŶƐĞƌ ĂŶƐĞƌ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

MĞŚůƐĐŚǁĂůďĞ DĞůŝĐŚŽŶ ƵƌďŝĐƵŵ  
 

ǌ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

  AŶŚ I ʹ AŶŚĂŶŐ I VŽŐĞůƐĐŚƵƚǌƌŝĐŚƚůŝŶŝĞ͖ SG ʹ ƐƚƌĞŶŐ ŐĞƐĐŚƺƚǌƚ͖ Ϯ ʹ ƐƚĂƌŬ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ ϯ ʹ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ ǌ ʹ ǌƵƌƺĐŬŐĞŚĞŶĚĞ BĞƐƚćŶĚĞ 
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Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
Schutzstatus 
Natura 2000 

Schutzstatus 
BNatSchG 

Schutzstatus 
RL_SN 

Beurteilung der potentiellen 
Beeinträchtigung/ Gefährdung 

HŽŚůƚĂƵďĞ CŽůƵŵďĂ ŽĞŶĂƐ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

RĂƵĨƵƘďƵƐƐĂƌĚ BƵƚĞŽ ůĂŐŽƉƵƐ  
 

 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

TƌĂƵĞƌƐĐŚŶćƉƉĞƌ FŝĐĞĚƵůĂ ŚǇƉŽůĞƵĐĂ  
 

ǌ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

BƌĂĐŚƉŝĞƉĞƌ AŶƚŚƵƐ ĐĂŵƉĞƐƚƌŝƐ AŶŚ I SG Ϯ 
BƌƵƚĞŶ ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 
BŝŽƚŽƉĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

LURCHE 

EƌĚŬƌƂƚĞ BƵĨŽ ďƵĨŽ  

 

 

ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ 
ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͖  VŽƌŬŽŵŵĞŶ 
ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ŝŶ ĚĞŶ RƵĚĞƌĂůͲ Ƶ͘ 
GƌƺŶůĂŶĚĨůćĐŚĞŶ ŵƂŐůŝĐŚ͕ ŬĞŝŶĞ 
FŽƌƚƉĨůĂŶǌƵŶŐƐŐĞǁćƐƐĞƌ ŝŵ PůĂŶͲ
ŐĞďŝĞƚ 

GƌĂƐĨƌŽƐĐŚ RĂŶĂ ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂ  SG ǌ 

ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ 
ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͖  VŽƌŬŽŵŵĞŶ 
ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ŝŶ ĚĞŶ RƵĚĞƌĂůͲ Ƶ͘ 
GƌƺŶůĂŶĚĨůćĐŚĞŶ ŵƂŐůŝĐŚ͕ ŬĞŝŶĞ 
FŽƌƚƉĨůĂŶǌƵŶŐƐŐĞǁćƐƐĞƌ ŝŵ PůĂŶͲ
ŐĞďŝĞƚ 

  AŶŚ I ʹ AŶŚĂŶŐ I VŽŐĞůƐĐŚƵƚǌƌŝĐŚƚůŝŶŝĞ͖ SG ʹ ƐƚƌĞŶŐ ŐĞƐĐŚƺƚǌƚ͖ Ϯ ʹ ƐƚĂƌŬ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ ϯ ʹ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ ǌ ʹ ǌƵƌƺĐŬŐĞŚĞŶĚĞ BĞƐƚćŶĚĞ 
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Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 
Schutzstatus 
Natura 2000 

Schutzstatus 
BNatSchG 

Schutzstatus 
RL_SN 

Beurteilung der potentiellen 
Beeinträchtigung/ Gefährdung 

INSEKTEN      

BůĂƵĨůƺŐĞůͲPƌĂĐŚƚůŝďĞůůĞ CĂůŽƉƚĞƌǇǆ ǀŝƌŐŽ   ϯ 

ŬŽŶŶƚĞ ďĞŝ OƌƚƐďĞŐĞŚƵŶŐ ŶŝĐŚƚ 
ŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͖  VŽƌŬŽŵŵĞŶ 
ŝŵ PůĂŶŐĞďŝĞƚ ŵƂŐůŝĐŚ͕ ĚƵƌĐŚ 
ƚĞŵƉŽƌćƌĞƐ TƌŽĐŬĞŶĨĂůůĞŶ ĚĞƐ 
BĂĐŚůĂƵĨĞƐ ĚĞƐ BŽĚĞŶǁŝĞƐĞŶďĂĐŚƐ 
ũĞĚŽĐŚ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ 

  AŶŚ I ʹ AŶŚĂŶŐ I VŽŐĞůƐĐŚƵƚǌƌŝĐŚƚůŝŶŝĞ͖ SG ʹ ƐƚƌĞŶŐ ŐĞƐĐŚƺƚǌƚ͖ Ϯ ʹ ƐƚĂƌŬ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ ϯ ʹ ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͖ ǌ ʹ ǌƵƌƺĐŬŐĞŚĞŶĚĞ BĞƐƚćŶĚĞ 

 
FLEDERMÄUSE 
Bei der durch das SG Naturschutz des Landratsamtes Vogtlandkreis durchgeführten Datenbankabfrage wurden keine Ergebnisse zu den heimischen 
Fledermausarten erzielt. 
Das Vorhandensein von Brutstätten und Winter- u. Sommerquartieren direkt im Plangebiet ist aufgrund der hier nicht vorhandenen Strukturen mit großer 
Wahrscheinlichkeit auszuschließen, im näheren Umfeld sind jedoch entsprechende Strukturen (Altbaumbestände, Gebäude) vorhanden.  
Als Jagdhabitat ist das direkte Plangebiet aufgrund seiner Armut an linearen Leitstrukturen eher ungeeignet. 
 
Zusammenfassend ist für das Schutzgut Tiere festzustellen: 

§ 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG – Verbot der Nachstellung, des Fanges, der Verletzung oder Tötung besonders geschützter Tiere: 
Ausgehend vom populationsbezogenen Ansatz ist nicht zu erwarten, dass durch das geplante Vorhaben so viele Individuen getötet oder verletzt 
werden, dass sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population dieser Arten erheblich verschlechtert. 
Der Fang von Tieren ist im Zuge der Realisierung des Vorhabens auszuschließen. 
§ 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG – Verbot der erheblichen Störung wild lebender Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten: 
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Die Beeinträchtigung eines Lebensraumes ist nur dann relevant, wenn sie von den betroffenen Tieren der geschützten Art nicht durch Ausweichen 
im näheren Umfeld kompensiert werden kann. 
Durch das Vorhaben entstehen keine Habitatverluste bzw. Zerschneidungen von Habitatbeziehungen, die einen unausweichbaren 
Funktionsverlust und damit die Störung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zur Folge haben könnten. 
Ausgehend vom populationsbezogenen Ansatz ist nicht zu erwarten, dass durch das geplante Vorhaben so viele Individuen getötet oder verletzt 
werden, dass sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population dieser Arten erheblich verschlechtert. 
§ 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG – Verbot der Entnahme, Beschädigung, und der Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von wild lebenden 
Tieren der besonders geschützten Arten: 
Durch das Vorhaben werden keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört. 
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Boden 
 
Bestand und Bedeutung/ Empfindlichkeit 

Das Plangebiet befindet sich aus strukturgeologischer Sicht im Vogtländischen Synklinorium. 
Die anstehenden Festgesteine sind entlang von Störungen in ihrer Raumlage gegeneinander 
versetzt. Laut geologischer Karte wird der Untergrund im Plangebiet überwiegend von 
sandbändrigen bis streifigen Ton-und Schluffschiefern der Phycoden-Gruppe (Ordovizium) 
sowie ggf. von Metabasiten gebildet. Die Festgesteine werden von einer teils mehrere Meter 
mächtigen Verwittungs-und lockergesteinsartigen Zersatzschicht bedeckt. Geländenah 
dominieren die Verwitterungs-und Zersatzprodukte der Festgesteine sowie ggf. umgelagerter 
Hanglehm und Hangschutt. Im Verlauf des Raumbaches sowie seiner seitlichen Zuflüsse 
(südlicher und östlicher Bereich des Plangebiets) sind Sande, Kiese und Schluffe der kleinen 
Täler abgelagert. 
Über dem Tonschiefer steht meist die Bodengesellschaft Hanglehm- Podsol- Braunerde an. 
In der Leistungsfähigkeit ihrer Bodenfunktionen weisen sie eine mittlere bis teilweise geringe 
Bedeutung auf.  
Starke Belastungen anthropogenen Ursprungs sind punktuell zu verzeichnen. Vor allem 
straßenbegleitend dürften Bodenbelastungen wie Blei, Cadmium, Kohlenwasserstoffen, 
Streusalz (Chlorid) vorhanden sein.  
Die Speicher- und Reglerfunktion des Bodens, das heißt seine Fähigkeit, Stoffe 
umzuwandeln, anzulagern und abzupuffern ist im Untersuchungsgebiet als sehr gering zu 
bezeichnen.  
Die Realnutzung zeigt vor allem Grünland, Ruderal- sowie Verkehrflächen. 
Kriterien zur Beurteilung der Empfindlichkeit der Böden sind: 

 Erosionsgefährdung 

 Filtervermögen 

 Sorptionsfähigkeit 
 
Erosionsgefährdung 
Hauptkriterium für die  Einschätzung der Erosionsanfälligkeit von Böden gegenüber Wind 
und Wasser sind Hangneigung, Bewuchs und Bodenart. 
Der als Grünland genutzte Boden (Hangneigung, mit Bewuchs) ist schwach durch Wasser- 
und Winderosion gefährdet. 
Filtervermögen und Sorptionsfähigkeit 
Das Filtervermögen der vorherrschenden Podsol-Braunerden ist als gering einzuschätzen. 
Das heißt, es können sich in den oberflächennahen Schichten nur wenig Schadstoffe 
ansammeln. Bei Niederschlägen fließen sie entsprechend der Geländemorphologie in den 
Auflockerungs- und Verwitterungszonen hypodermisch ab. 
Durch diese Bedingungen ist auch mit einer geringen irreversiblen Akkumulierung von 
Schadstoffen zu rechnen. Eine geringe Schadstoffakkumulationsfähigkeit weist auf eine 
geringe Empfindlichkeit des Bodens hin 
 
 
Schutzgebiete 
Keine 
 
Erhebliche Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens 
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 Verlust aller Bodenfunktionen auf ca. 9.383 m² durch Versiegelung 

 Beeinträchtigung empfindlicher Böden durch Verdichtung, Umlagerung,      
Veränderung des Bodenaufbaus, insbesondere während der Bauphase 

 

Wasser 
 
Bestand und Bedeutung/ Empfindlichkeit 

Beim Wasserhaushalt sind die Aspekte Grund- und Oberflächenwasser zu betrachten. 
Die Grundwasservorkommen im Plangebiet sind relativ gering wasserführend und haben 
keine Bedeutung für die Trinkwasserversorgung. 
Als Oberflächengewässer ist ein Bachlauf im nordöstlichen Teil betroffen.  
 
Schutzgebiete 
Keine  
 
Erhebliche Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens 
 

 Verringerung der Grundwasserneubildungsrate  

 Erhöhung der Einleitmengen in den Raumbach ĺ Verstärkter hydraulischer Stress 
 

Klima/Luft 
 
Bestand und Bedeutung/ Empfindlichkeit 

Die Offenlandflächen des Plangebietes dienen als Kaltluftentstehungsgebiet.  
 
Vorbelastung 

Der Kaltluftstrom ist durch Schadstoffemissionen der S 282 belastet. 
 
Schutzgebiete 

Keine 
 
Erhebliche Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens 

 Verlust von Kaltluftproduktionsflächen 
 

Landschaft 
 
Bestand und Bedeutung/ Empfindlichkeit 

Das Untersuchungsgebiet ist durch Grünlandnutzung geprägt und weist eine geringe 
Bedeutung für das Landschaftsbild auf. 
 
Vorbelastung 

Das nähere Umfeld ist bereits von Ortserweiterungen gekennzeichnet. 
 
Schutzgebiete 

Keine 
 
Erhebliche Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens 
  Veränderung des Landschaftsbildes durch die Errichtung von Wohngebäuden  Erhöhte Einleitung von Regenwasser in den Raumbach ĺ verstärkter hydraulischer Stress 
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Kulturgüter und Sachgüter 
Kultur- und Sachgüter von Bedeutung sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
 
3.6.2 Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 
Bei der Beschreibung der Wechselwirkungen geht es um die Wirkungen, die durch eine 
gegenseitige Beeinflussung der Umweltbelange entstehen. 
Wesentliche Wechselwirkungen gehen von der derzeitigen Nutzungs- und Biotopstruktur 
aus. Sie ist charakterisiert durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung. 
Im Plangebiet sind negative Wechselwirkungen durch die Bodenversiegelung zu erwarten. 
Durch die Versiegelung und Ableitung des Regenwassers wird die Grundwasserbildungsrate 
auf der Fläche reduziert. Dies kann zu Veränderungen des Wasserhaushaltes führen. 
Der Bodenverlust bewirkt ebenfalls den Verlust von Lebensräumen sowie Veränderung des 
Mikroklimas. 
 
Wirkfaktor 
ĺ 
wirkt auf 
Ļ 

Mensch Tiere/ 
Pflanzen 

Boden Wasser Klima/ 
Luft 

Land-
schaft 

Kultur- 
und  
Sach-
güter 

Mensch Abhängig-
keit der  
Erholungs
-funktion 
von 
Störungs-
armut und 
Zugänglic
hkeit 

Vielfalt der 
Arten und 
Strukturen 
verbessern 
Erholungs-
wirkung 

Standort 
für 
Kulturpflan-
zen: 
Acker 

 Frischluftzu
fuhr von 
Siedlungen 

Erholung 
abhängig 
von 
attraktive
r 
Land-
schaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht 
be-
troffen 

Tiere/ 
Pflanzen 

Intensive 
Erholung 
als  
Störfaktor 
auf die  
Tier- und  
Pflanzen-
welt 

Einfluss 
der  
Vegetation 
auf die 
Tierwelt 

Boden als 
Lebensrau
m 

Einfluss 
des 
Boden- 
Wasser-
haushalts 

Einfluss auf 
den 
Lebensrau
m  
für 
Menschen 
und Tiere 

Vernetz-
ung von 
Lebens- 
räumen 

Boden  Ganzjährig
e 
Vegetation
s- 
decke, 
Errosions-
schutz 

 Einfluss  
Auf 
Bodenent
-stehung 
und 
Zusamm
ensetzun
g 

- Einfluss 
auf 
Bodenent- 
stehung 
und 
Zusammen
- 
Setzung, 
Erosion 
durch Wind 
und 
Niederschl
äge  

Topograp
hie und 
Relief 
Prägen 
Landsch
aftsbild 
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Wasser  Vegetation  
Erhöht 
Wasserspe
icher- und  
Filterfähig-
keit des 
Bodens 
 

Schadstoff- 
Filter und 
-puffer, 
Ausgleichs
körper im 
Wasserhau
s 
Halt, 
Einfluss auf 
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erneubildu
ngs 
rate 
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Immission
en  
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end, 
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schadstoff- 
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 Einfluss 
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Standort- 
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für 
Vegetation, 
prägt Land- 
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Kultur + 
Sachgüter 

 
                                                 nicht betroffen 

 
 
3.6.3 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen 
In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Planung auf die Umweltbelange 
zusammenfassend dargestellt und bewertet: 
 
Umwelt- 
belange 

Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens Erheb-
lichkeit 

Mensch Ź Verlust bzw. Beeinträchtigung der Naherholungsfunktion durch 
Wohnansiedlung 
 

Ɣ 
 
 

Tiere 
Pflanzen 

Ź Verlust von Grünland- und Ruderalflächen 
 
Ź Beeinträchtigung des Biotopverbundes 
 
Ź Beeinträchtigung von Biotopkomplexen und funktionalen 
Zusammenhängen 

ƔƔ 
 
Ɣ 
 
Ɣ 
 

Boden Ź Verlust aller Bodenfunktionen durch Versiegelung von 9.383 m² 
 
ŹBeeinträchtigung empfindlicher Böden durch Verdichtung, Umlagerung, 
Veränderung des Bodenaufbaus insbesondere während der Bauphase 

ƔƔƔ 
 
Ɣ 

Wasser Ź Verringerung der Grundwasserneubildung auf 9.383 m² 
 
Ź Erhöhte Einleitung von Niederschlagswässern in den Raumbach 

Ɣ 
 
ƔƔ 
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Klima/Luft Ź Verlust von Kaltluftentstehungsflächen 

 
 
Ɣ 

Landschaft Ź Veränderung de Landschafts- und Ortsbildes durch die Errichtung von 
Wohngebäuden 

 
ƔƔ 

Kultur+ 
Sach-güter 

Ź Kultur- und Sachgüter von Bedeutung sind im Plangebiet nicht vorhanden  
 

Wechsel- 
wirkungen 

Ź Bodenversiegelung ĺ geringe Grundwasserneubildungsrate  
 
Ź Bodenverlust ĺ Lebensraumverlust, Veränderung des Mikroklimas 
 
Ź Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ĺ Verlust der Attraktivität für 
Naherholung, 

ƔƔ 
 
Ɣ 
 
Ɣ 

Erheblichkeit  ƔƔƔ hoch; ƔƔ mittel,  Ɣ gering 
 

Auswirkungen von hoher Erheblichkeit ergeben sich vor allem durch den Verlust von Boden 
und die Beeinträchtigung während der Bauarbeiten. Ebenfalls geringe Beeinträchtigungen 
auf das Schutzgut Mensch zu erwarten. Hier sind die Beeinträchtigung der 
Naherholungsfunktion sowie der Lärmbelastung zu nennen. 
Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit sind auf die Schutzgüter Tiere/ Pflanzen, Wasser 
und Landschaft sowie durch Wechselwirkungen zu erwarten. 
Von geringer Erheblichkeit sind die Auswirkungen auf Klima/Luft und Kultur- und Sachgüter. 
 

3.7 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 

 
3.7.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
Durch die Umsetzung der Planung ergeben sich unvermeidbare Umweltauswirkungen.  
Diese können durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen gemindert werden. 
Die Beeinträchtigungen der Umweltbelange Boden, Wasser, Tiere/Pflanzen, Klima/Luft und 
Landschaft können durch die Maßnahmen reduziert werden. 
 
3.7.2 Entwicklung des Umweltzustandes ohne Umsetzung der Planung 
 

Ohne die Umwandlung des Gebietes würde die bestehende Nutzung als Grünland- und 
Ruderalflächen weitergeführt werden. 
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3.8 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation 
 
3.8.1 Vermeidungsmaßnahmen 
 
Die Vermeidung von Eingriffen lässt sich auf der Ebene des Bebauungsplanes im 
Wesentlichen durch alternative Plankonzepte erreichen.  
Ź Regenwasserversickerung 
Ź Reduzierung der Flächenversiegelung. 
Durch die Maßnahmen können Eingriffe in die Umweltbelange Boden, Wasser, Landschaft 
und Tiere/Pflanzen vermieden werden. 
 
3.8.2 Verminderung- und Schutzmaßnahmen 
Die Minimierungs- und Schutzmaßnahmen zielen vor Allem auf die Reduzierung der 
Beeinträchtigung der Umweltbelange Mensch, Boden, Wasser und Landschaft ab. 
Ź Schutz des Oberbodens während der Bauphase 
Ź Verwendung von offenporigen Belägen auf Stellplätzen und Nebenflächen 
Ź Festsetzung extensive Dachbegrünung auf den Dachflächen Wohngebäude mit 

Dachneigung kleiner gleich 30° 
Ź Festsetzung extensive Dachbegrünung auf allen Dachflächen von Garagen und Carports 

sowie privaten Nebenanlagen 
Weiterhin verpflichtet sich der Vorhabenträger, auf einer Dachhälfte eines Gebäudes seines 
privaten Bauvorhabens auf dem Flurstück 603/1 der Gemarkung Hauptmannsgrün eine 
Dachbegrünung, welche den Festsetzungen zur Dachbegrünung im Plangebiet entspricht, zu 
errichten.  
 
3.8.3 Kompensationsmaßnahmen - Ausgleich vor Ort 
Innerhalb der privaten Baugrundstücke sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 Anlage einer die Fläche umschließenden Hecke 
Auf dem als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von  
Boden,  Natur zum Schutz und Landschaft  sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 Anlage einer die Fläche umschließenden Feldhecke 

 Renaturierung Bachlauf 

 Anlage Streuobstwiese 
Die Konzeption weiterer Maßnahmen erfolgt in den weiteren Planungsphasen. 
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3.8.4 Kompensationsmaßnahmen - Ersatz 
Zur Kompensation der durch die Flächenversiegelung verursachten Funktionsverluste des 
Schutzgutes Boden sind folgende Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans vorgesehen: 

 Rückbau Flachsiloanlage auf Flst. 564 Gemarkung Hauptmannsgrün und 
Renaturierung der Fläche (Lockerung, Oberbodenandeckung und Ansaat) auf einer 
Fläche von 1460 m² 

 Rückbau Gebäude und befestigte Flächen der ehem. Kleingartenanlage „Priesnitz“ 
auf Flst. 399/1 Gemarkung Mylau und Renaturierung der Fläche (Lockerung, 
Oberbodenandeckung und Ansaat) auf einer Fläche von 2035 m². 

Als vorgezogene, bereits realisierte Maßnahme wird die folgende Maßnahme für die  
Kompensation angerechnet: 

 Erschließung Wohngebiet „Marienpark“ Flst. 558/18 der Gemarkung Marienthal, 
Bebauungsplan 113 „Südlich Hofer Straße“ der Straße der Stadt Zwickau. Entsiegelte 
Fläche: 5200 m².  
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3.9 Eingriffs- und Kompensationsbilanz 
 
Für die Bilanzierung werden in der nachfolgenden Tabelle nur die Flächen für die 
geplanten Bebauungs- und Ausgleichsmaßnahmen betrachtet.  
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 21200 Bach, naturfern 10 21200 Bach, naturnah 27 -17 47 -799  -799  

 41300 Grünland 10 41300 ext.Grünland 15 - 5 760 - 3800  - 3800  

 41300 Grünland 10 41300 Streuobstwiese 22 -12 2590 
 

-31080  -31080  

 41300 Grünland 10 65100 Feldhecke 22 -12 791 - 9492  - 9492  

 41300 Grünland 10 62000 Baumgruppe 21 -11 15 -165  -165  

 41300 Grünland 10 22200 naturnahes, 
temporäres 
Kleingewässer 

23 -13 25 - 325  - 325  

 41300 Grünland 10 91200 Wohngebiet, 
ländlich geprägt 

7 3 5848 
 

17544  17544  

 41300 Grünland 10 65000 Hecke 20 -10 690 -6900  -6900  

 41300  Grünland 10 94900 Sonstige 
Grünanlage, 
Freifläche 

10 0 7762 0  0  

 41300 Grünland 10 95100 Straße, Weg 
vollversiegelt 

0 10 1775 17750  17750  

 41300 Grünland 10 95600 Verkehrs-
begleitgrün 

3 7 841 5887  5887  

 41300 Grünland 10 93400 Technische 
Infrastruktur 

1 9 15 135  135  

 42100 Ruderalflur 15 94900 Sonstige 
Grünanlage, 
Freifläche 

10 5 856 4280  4280  

 42100 Ruderalflur 15 93400 Technische 
Infrastruktur 

1 14 10 140  140  

 42100 Ruderalflur 15 95100 Straße, Weg 
vollversiegelt 

0 15 25 375  375  

 42100 Ruderalflur 15 95100 Straße, Weg 
teilversiegelt 

2 13 471 6123  6123  

 95600 Verkehrs-
begleitgrün 

3 95100 Straße, Weg 
teilversiegelt 

2 1 405 405  405  

Bewertung der Flächen im Ausgangszustand und nach der Durchführung der Maßnahme Bilanzierung in 
Anlehnung an die Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen 



Bebauungsplan der Gemeinde Heinsdorfergrund  „An der Voigtsgrüner Straße“ im Ortsteil Hauptmannsgrün 
Begründung Satzung vom 01.07.21  
 

  
   
   
 68 
 
 

 
Code Biotoptypenbezeichnung Ausgleichsbedarf 

21200 Bach, naturfern -799  

41300 Grünland - 10.446 

42100 Ruderalflur 10.918 

95600 Verkehrsbegleitgrün  405 

  - 78 
Zusammenfassung des Ausgleichsbedarfes 
Bilanzierung in Anlehnung an die Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im 
Freistaat Sachsen 
 
Fazit Bilanzierung: 

Die Bewertung der Flächen vor und nach der geplanten Baumaßnahme erbringt ein 
negatives Saldo von 78 Biotoppunkten.  
Aus naturschutzfachlicher Sicht wird eingeschätzt, dass der vorhabensbedingte Eingriff in 
Natur und Landschaft bei konsequenter Durchführung der dargestellten Vermeidungs-, 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb des Plangebietes vollständig kompensiert 
werden kann. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im Ergebnis der Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanz den Forderungen gemäß § 9, Abs. 2 des SächsNatSchG vom 06.06.2013 
in der derzeit aktuellen Fassung entsprochen wird. 



Bebauungsplan der Gemeinde Heinsdorfergrund  „An der Voigtsgrüner Straße“ im Ortsteil Hauptmannsgrün 
Begründung Satzung vom 01.07.21  
 

  
   
   
 69 
 
 

3.10 Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

 
 






